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ls Einrichtung der politischen Jugend- und Er-

wachsenenbildung ist ARBEIT UND LEBEN

gleichermaßen mit theoretischen und prakti-

schen Aspekten, mit konzeptionellen, inhaltlichen

und methodischen Fragen sowie mit gesellschafts- und bil-

dungspolitischen Diskussionen einer pädagogischen Ar-

beit in der Migrationsgesellschaft konfrontiert. 

Der gesellschaftliche Rahmen dieser Arbeit bestärkt ihre

Notwendigkeit: Rassistische, nationalistische, neofaschi-

stische und antisemitische Einstellungen sind weiterhin Phä-

nomene aus der Mitte der Gesellschaft heraus (vgl. bei-

spielweise Heitmeyer 2009, Decker/Brähler 2008, Bro-

den/Mecheril 2008, Rensmann 2004). Strukturelle und in-

stitutionelle Diskriminierung von Migrant_innen1 und Min-

derheiten ist weit verbreitet (Antidiskriminierungsbüro

Köln 2009), rassistische und rechtsextreme Gewalttaten

sind genauso alltäglich wie Opfer staatlicher Flüchtlings-

politik (Antirassistische Initiative Berlin 2009) und rechts-

extreme Parteien etablieren sich in Kommunal- und Lan-

desparlamenten.

Die mit Migration und Rassismus verbundenen Diskur-

se und Zuschreibungen, differierenden Ressourcenzugänge

sowie Handlungspraxen und -erfahrungen beziehen – auf

sehr unterschiedliche Art und Weise – alle Mitglieder ei-

ner Gesellschaft mit ein. Sie zwingen dazu Erklärungs-

muster und Reaktionsmechanismen zu entwickeln, sich

zu positionieren. Eine Bildungsarbeit in der Migrations-

gesellschaft steht vor der Aufgabe, dafür Ansätze und An-

gebote zu entwickeln, die die gesellschaftspolitischen Di-

mensionen ebenso wie die individuellen Perspektiven ein-

beziehen.  

Trotz der starken Verbreitung von entsprechenden Trai-

nings- und Begegnungsseminaren erscheinen die tradi-

tionellen Konzepte interkultureller Bildung erschöpft oder

drohen einer Kulturalisierung von gesellschaftlichen Ex-

klusionsprozessen zu unterliegen. In der Fachdiskussion

sind hierzu einerseits fundierte kritische Beiträge im Sin-

ne eines „Abschied von der Interkulturellen Pädagogik“

(Hamburger 2009) zu verzeichnen, andererseits werden

konzeptionelle Überlegungen zu neuen Begrifflichkeiten

angestellt: (Antidiskriminierende) Bildung für die Ein-

wanderungsgesellschaft (Hormel/Scherr 2004), Migrati-

onspädagogik (Mecheril 2004), transkulturelle Pädagogik

(Datta 2005), rassismuskritische Bildungsarbeit (Scha-

rathow/Leiprecht 2009) oder Diversity Mainstreaming

(Mecheril 2009).
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MENSCHENRECHTSBILDUNG UND SOCIAL JUSTICE TRAININGS, 

EMPOWERMENT VON PEOPLE OF COLOUR UND CRITICAL WHITENESS

– ANSÄTZE FÜR DIE POLITISCHE BILDUNG IN DER 

MIGRATIONSGESELLSCHAFT



Dabei kann die Profession Politische Bildung in besonderer

Weise ihre Stärken einbringen, wenn es darum geht, ei-

ner Reduktion von Erklärungsansätzen sozialer Un-

gleichheit im Kontext von Migration auf kulturelle Diffe-

renzen entgegenzuwirken und macht- und selbstreflexi-

ve Betrachtungsperspektiven miteinander zu verbinden.

Die Fachgruppe „Interkulturelle Bildung – Migration –

Europa“ im Bundesarbeitskreis ARBEIT UND LEBEN hat

in einem Positionspapier die konzeptionellen Grundlagen,

Arbeitsansätze und Erfahrungen der eigenen interkultu-

rellen Bildungsarbeit „als Ausdruck eines offenen, selbst-

reflexiven und prinzipiell unabgeschlossenen Prozesses“

beschrieben, „den wir in der Auseinandersetzung mit den

Zielgruppen unserer Bildungsarbeit, Vertreter_innen der

Profession politische Bildung und gesellschaftspoliti-

schen Akteur_innen kontinuierlich fortschreiben wollen“

(ARBEIT UND LEBEN 2006). In diesem Sinne haben die

Jugendbildungsreferent_innen der Fachgruppe einen

Workshop initiiert und gemeinsam mit freien Mitarbei-

ter_innen von ARBEIT UND LEBEN und Expert_innen

aus dem Themenfeld verschiedene Ansätze bezüglich ih-

rer Potentiale für die politische Jugendbildung reflektiert:

Menschenrechtsbildung, Social Justice, Empowerment von

People of Color und Kritische Reflexion von Weißsein in

der Bildungsarbeit. Mit Blick auf die Zielgruppe Jugend-

liche in der Migrationsgesellschaft wurden unterschied-

liche Fragen einbezogen: Wie wird der Gegenstandsbe-

reich der Bildungsarbeit verstanden? Welche Vorstellung

von Migration, Interkulturalität und Rassismus liegen dem

zugrunde? Wie ist die Verknüpfung zu anderen gesell-

schaftlichen Hierarchien? Mit welchen methodisch-di-

daktischen Ansätzen können welche Jugendlichen erreicht

werden? Wer kann diese Arbeit leisten? Welche politischen

Rahmenbedingungen muss sich Bildung schaffen, um in die-

sem Feld erfolgreich sein zu können? Wie kann Bildung

Exklusionen entgegenwirken?

Die vorliegende Publikation dokumentiert die Beiträge

des Workshops. Im ersten Beitrag skizziert Anne Thiemann,

ausgehend vom in der Allgemeinen Erklärung der Men-

schenrechte verankerten Recht auf Bildung, den Ansatz

der Menschenrechtsbildung als Empowerment und ord-

net ihn sowohl bildungspolitisch als auch hinsichtlich sei-

ner Bedeutung für die Migrationsgesellschaft ein. Schließ-

lich geht Anne Thiemann auf die Potentiale des Ansatzes

ein: „Der Wert einer an den Menschenrechten orientierten

Bildung liegt darin, dass diese einen kritischen Maßstab dar-

stellt, an dem sich Auseinandersetzungen um Haltungen

und Einstellungen jenseits von Glauben, Herkunft und Welt-

anschauung messen müssen.“ Es schließt sich ein Beitrag

zum Ansatz von Social Justice-Trainings an, den Wiebke

Scharathow und Bettina Schmidt verfasst haben. Sie ge-

hen zunächst auf die historische Entwicklung des Ansat-

zes in den USA sowie seine theoretischen Bezugspunk-

te ein, beschreiben den Anspruch, „komplexe Strukturen

von Diskriminierung auf verschiedenen Ebenen einzu-

beziehen und auf ihre Verwobenheit untereinander auf-

merksam zu machen“ und skizzieren das pädagogische

Vorgehen. Hier stehen vor allem die entwickelten Module

zu Antisemitismus, Sexismus/Heterosexismus, Klassismus

und Rassismus im Vordergrund. Im Anschluss findet sich

eine kurze Beschreibung des Filmprojekts „ungeduldig!“

von Gesa Becher mit Fotos von Marily Stroux. Der von

einer kleinen Gruppe junger Flüchtlinge gedrehte Do-

kumentarfilm über ihr Leben als „geduldete“ Flüchtlin-

ge in Deutschland wurde im Rahmen des Workshops vor-

gestellt. Der Film erhielt einen Sonderpreis bei der er-

sten Verleihung des Preises Politischer Bildung durch den

Bundesausschuss politischer Bildung (bap). In der Laudatio

heißt es: „Das Projekt bewegt sich auf einer Schnittstel-

le politischer und kultureller Bildung. Es ist außerge-

wöhnlich, erprobt ungewohnte Einmischungsstrategien

und eigenes Engagement und Kritikfähigkeit von einer un-

terprivilegierten Zielgruppe.“

Als dritter Ansatz folgt ein Beitrag zu Empowerment aus

der Perspektive von People of Color und Kritische Re-

flexion von Weißsein in der politischen Bildungsarbeit von
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»VERSCHIEDENE ANSÄTZE BEZÜGLICH IHRER POTENTIALE FÜR DIE 
POLITISCHE JUGENDBILDUNG WERDEN REFLEKTIERT: MENSCHEN-
RECHTSBILDUNG, SOCIAL JUSTICE, EMPOWERMENT VON PEOPLE 
OF COLOR UND KRITISCHE REFLEXION VON WEISSSEIN IN DER 
BILDUNGSARBEIT.



Jasmin Dean und Kevin Stützel. Die beiden Autor_innen

formulieren die den Ansätzen zugrunde liegenden poli-

tischen Überlegungen bzw. die mit ihnen verbundenen po-

litischen Kämpfe, um dann die jeweiligen Praxen und Er-

fahrungen genauer zu beschreiben. Die Bedeutung von

Räumen zum Erfahrungsaustausch im einen Fall und die

Notwendigkeit, die eigene privilegierte Rolle zu reflektieren

im anderen Falle stellen zentrale Momente dar. Die Ver-

wobenheit mit anderen Machtstrukturen und das Selbst-

verständnis als „erweiterte politische Suchbewegungen“

bilden den Ausgangspunkt für Überlegungen zur Wei-

terentwicklung dieses Ansatzes. Abschließend formuliert

die Fachgruppe von ARBEIT UND LEBEN Eindrücke, Re-

flexionen und offene Fragen zur Bedeutung, die die Er-

fahrungen aus den vorgestellten Ansätzen für eine poli-

tische Bildungsarbeit in der Migrationsgesellschaft ent-

wickeln könnten. Ergänzt wird die Darstellung durch er-

gänzende Literaturangaben und Internet-Links zur wei-

teren inhaltlichen Bearbeitung des vorgestellten The-

menfeldes. 

Die Dokumentation soll dazu beitragen, das Thema Po-

litische Bildung in der Migrationsgesellschaft in der

theoretischen Auseinandersetzung sowie in der prakti-

schen Umsetzung weiter zu qualifizieren. Wir geben da-

mit einen aktuellen Zwischenstand der Diskussion wie-

der und hoffen, mit der Broschüre sowohl neben- als auch

hauptamtlichen Fachkräften der Jugendbildung Impulse und

Anregungen für ihre konzeptionelle Arbeit zu geben und

freuen uns auf die weitere Debatte

.
Fachgruppe Interkulturelle Bildung – Migration – Europa

im Bundesarbeitskreis ARBEIT UND LEBEN 

Willi Derbogen, Jean-Daniel-Mitton, Jens Schmidt, 

Heike Wendorf, Elke Wilhelm

ANMERKUNG

1 Migrant_innen? Mit dieser Schreibweise möchten wir auch die-

jenigen Menschen berücksichtigen, die sich in die binäre Logik

von „Mann“ und „Frau“ nicht eindeutig einordnen können oder

wollen. Mit dem „_“, dem Unterstrich, soll der Raum sichtbar

gemacht werden, der über die einengenden Vorstellungen der

Zweigeschlechtlichkeit hinausgeht und damit herrschende

Normalitätsdiskurse zu irritieren vermag
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s wird vielfach angenommen, dass es sich bei Men-

schenrechtsbildung um eine neue, weitere päd-

agogische Disziplin handelt. Dem ist zuzustimmen,

wenn wir eine Antwort im engeren Sinne geben

wollen. Weiter gefasst hat es Auseinandersetzungen um den

Respekt vor der Würde des Menschen, um Gerechtigkeit

und Freiheit, um gesellschaftliche Teilhabe, also die Grund-

fragen und -begrifflichkeiten,auf die Menschenrechte eine

Antwort geben wollen, schon immer gegeben und zwar

überall auf der Welt. Ihnen gemeinsam ist die jahrtau-

sendealte Reflexion darüber, was es benötigt, um Menschen

– und zwar allen Menschen – ein gutes Leben frei von

Furcht und Not zu ermöglichen und wessen es bedarf, um

dieses Glück zu schützen.
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ANNE THIEMANN

MENSCHENRECHTSBILDUNG IM
KONTEXT VON EINWANDERUNGS-
GESELLSCHAFT



Heiner Bielefeldt begreift die Entwicklungsgeschichte

der Menschenrechte nicht als lineare, in der westlichen

Welt entstandene und sich entwickelnde Fortschritts-

geschichte, sondern als komplexe und mühevolle

Lerngeschichte (Bielefeldt 1998). Menschenrechte

mussten weltweit, also auch in der westlichen Welt, ge-

gen lang anhaltende Widerstände erkämpft werden. Sie

sind damit eng verbunden mit den Kämpfen sozialer Be-

wegungen, wie z.B. den Frauenbewegungen, den Ar-

beiterbewegungen und auch den anti-kolonialen Be-

freiungsbewegungen. Im Kampf gegen erfahrenes Leid

schließen sich immer wieder Menschen überall auf der

Welt zusammen, um gegen Unrecht aufzustehen und

ihre Rechte einzufordern, die ihnen aufgrund ihres

Menschseins zustehen. Hierin liegt die Universalität der

Menschenrechte begründet. So treten Frauen auf  al-

len Kontinenten gegen häusliche Gewalt, gegen Verge-

waltigung, Beschneidung und Verstümmelung, gegen

Zwangsverheiratung ein und fordern Rechte auf Selbst-

bestimmung, auf  Freiheit und Gleichheit. Die Mittel und

Möglichkeiten für das Aufbegehren gegen Leid und Un-

recht mögen sich unterscheiden, doch werden Men-

schenrechte durch diese gemeinsamen Erfahrungen über

Grenzen hinweg interkulturell kommunizierbar. 

Menschenrechte sind also keinesfalls von Anfang an Be-

standteil westlichen Kulturverständnisses oder europäi-

scher Kulturtradition gewesen, sondern haben sich mit-

tels mühevoller Lernprozesse sukzessive durchgesetzt. Die-

se Lernprozesse sind keineswegs abgeschlossen und er-

leben zum Teil erhebliche Rückschläge, wie etwa die Aus-

einandersetzung um eine Aufweichung des absoluten Fol-

terverbots im Anschluss an den sog. „Fall Daschner“ in

Frankfurt zeigen, oder auch die massive Einschränkung von

Grundrechten weltweit, wie sie im sogenannten „Kampf

gegen den Terror“ in Maßnahmen zur inneren Sicherheit

in vielen Ländern weltweit zu finden sind (Bsp. Guanta-

namo). Menschenrechte sind also auch heute keinesfalls

selbstverständlich, sondern bleiben um kämpft und ent-

wickeln sich weiter.

Mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

(1948) ist im modernen Menschenrechtsschutz der An-

spruch verbunden, dass alle Menschenrechte allen Men-

schen unterschiedslos aufgrund ihres Menschseins zustehen.

Ausgangspunkt ist das Postulat der menschlichen Würde, die

allen Menschen gleichermaßen zukommt (siehe Art.1 der

AEMR).

DAS RECHT AUF BILDUNG ALS DAS RECHT
AUF MENSCHENRECHTSBILDUNG1

Bildung wird im internationalen Menschenrechtsschutz eine

umfassende Bedeutung zuerkannt. So ist das Recht auf Bil-

dung sowohl ein eigenständiges Menschenrecht, als auch

ein zentrales Instrument für die Verwirklichung anderer

Menschenrechte. 

Bereits in der Präambel des „Mutter dokumentes“ des Men-

schenrechtsschutzes, der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte (AEMR) von 1948, wird den Lernprozessen zur

Förderung eines allgemeinen Bewusstseins über Men-

schenrechte eine zentrale Bedeutung zugeschrieben. 

Als ein Recht, das auf die Befähigung zur Selbstbestimmung

abzielt, wird Bildung als ein Hauptinstrument angesehen,

mittels dessen wirtschaftlich und sozial ausgegrenzte Kin-

der und Erwachsene Armut überwinden und Wege zu ge-

sellschaftlicher Teilhabe finden können. Als empowerment
right ist es bedeutsam für die Befähigung von Menschen,

sich sowohl für die eigenen Rechte einzusetzen, als auch

solida risch für die Menschenrechte anderer einzutreten.

Hier zeigen sich die Interdependenz und Unteilbarkeit der

Menschenrechte, wie sie von der Weltmenschenrechts -

konferenz in Wien 1993 proklamiert wurden.

In der AEMR findet das Recht auf Bildung in Artikel 26 erst-

malig eine Verankerung als Recht. Hier heißt es in Absatz 

1. Jeder hat das Recht auf Bildung. (...) 

2. Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der

menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung
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»MENSCHENRECHTE SIND ALSO KEINESFALLS VON ANFANG AN 
BESTANDTEIL WESTLICHEN KULTURVERSTÄNDNISSES ODER 
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SICH MITTELS MÜHEVOLLER LERNPROZESSE SUKZESSIVE 
DURCHGESETZT. 



der Achtung vor den Menschenrechten und Grund-

freiheiten gerichtet sein. (...)

Daraus lässt sich sowohl eine quantitative, als auch eine

qualitative Dimension des Rechts auf Bildung bestim-

men. Der Zugang zu Bildung soll allen Menschen un-

terschiedslos, d.h. ohne Diskriminierung, ermöglicht wer-

den. Darüber hinaus macht das Recht eine Aussage über

die Zielsetzung von Bildung. Diese soll auf die „volle Ent-

faltung der menschlichen Persönlichkeit“ und „die Stär-

kung der Achtung der Menschenrechte und Grund-

freiheiten“ gerichtet sein. Demnach beinhaltet das Recht

auf Bildung auch das Recht auf Menschenrechtsbildung,

deren Aufgabe und Ziel es ist, für die Idee der Men-

schenrechte zu sensibilisieren und Kompetenzen zu ver-

mitteln, sich für die Menschenrechte zu engagieren.

MENSCHENRECHTSBILDUNG ALS EMPOWER-
MENT

Menschenrechtsbildung zielt auf die Förderung einer Kul-

tur der Menschenrechte, die dazu befähigt, Men-

schenrechte zu achten, zu schützen und einzufordern.

Der Schlüsselbegriff in diesem Zusammenhang ist Em-

powerment, d.h. die Befähigung von Menschen, reflek-

tiert und selbstbestimmt für Menschenrechte, Frieden

und Demokratie einzutreten. Menschenrechtsbildung

versteht sich als präventive und handlungsorientierte

Bildungsarbeit und verbindet drei miteinander verknüpfte

Lernfelder:

Lernen über Menschenrechte bezieht sich auf

Wissensvermittlung, z.B. von Schlüsselbegriffen

wie Freiheit, Gerechtigkeit, Menschenwürde oder

Diskriminierungsschutz, auf die Vermittlung von

Kenntnissen der zentralen menschenrechtlichen Ver-

träge und Konventionen sowie Einblicke in die hi-

storischen und aktuellen (Lern-) Prozesse zur Ent-

wicklung und zum Schutz von Menschenrechten.

Lernen durch Menschenrechte zielt auf die Ent-

wicklung eines Bewusstseins vor dem Hintergrund

der Menschenrechte. Hier geht es um die Sensibi-

lisierung und Reflexion von Haltungen, Einstellun-

gen und Werten. Ziel ist es, Chancen zur Über-

windung von Menschenrechtsverletzungen kennen

zu lernen und eigene Handlungsmöglichkeiten zu

erarbeiten.

Lernen für die Menschenrechte meint die Ent-

wicklung und den Erwerb von Handlungs- und Kom-

munikationskompetenzen, die es Menschen er-

möglichen, aktiv für die Achtung der Menschen-

rechte einzutreten. Hierzu gehören beispielsweise

auch die Ausbildung kritischen Urteilsvermögens und

das Erlernen von Methoden konstruktiver Kon-

fliktbewältigung.

WO LÄSST SICH DIE MRB IN DER BILDUNGS-
ARBEIT EINORDNEN?

Menschenrechte sind schon seit langer Zeit wichtiger Be-

standteil der politischen Bildung, verfügen jedoch nicht über

ein eigenes Konzept. Auf internationaler Ebene ent-

wickelte sich seit Anfang der 1990er Jahre eine Bewegung

zur Förderung und Implementierung der Menschen-

rechtsbildung. Es entstanden vielfältige Programme, Kam-

pagnen, Konzepte und Materialien für unterschiedliche Ziel-

gruppen. Als eigenständiger Ansatz etablierte sich die Men-

schenrechtsbildung demnach erst in den vergangenen 15

Jahren. Die entscheidenden Impulse zur Entwicklung lie-

ferten internationale Organisationen wie die Vereinten Na-

tionen, die UNESCO, amnesty international oder der Eu-

roparat. 

In Deutschland wird bei Menschenrechten von einer Quer-

schnittsaufgabe staatlichen Handelns gesprochen, zu fin-

den in den Menschenrechtsberichten der Bundesregierung

(zuletzt im 8. Bericht von 2008). Bereits 1980 hatte die Kul-

tusministerkonferenz (KMK) eine Empfehlung zur För-
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derung der Menschenrechtserziehung an Schulen her-

ausgegeben. Diese Empfehlung wurde 2000 in fast un-

veränderter Form von den neuen Bundesländern über-

nommen. Die KMK-Empfehlung ist eine „allgemein gül-

tige, länderübergreifende Grundlage für die Menschen-

rechtsbildung in der Schule“, die auf Länderebene bislang

außer in Nordrhein-Westfalen nur unzureichend umge-

setzt worden ist. Das Forum Menschenrechte hat im Jahr

2006 „Standards der Menschenrechtsbildung in Schulen“

entwickelt, die dazu beitragen sollen, die Implementierung

von MRB als Querschnittsaufgabe in den schulischen Cur-

ricula zu unterstützen (Forum Menschenrechte 2006). Po-

sitiv zu bewerten ist die Tatsache, dass die KMK in einer

Erklärung vom 3. März 2006 sowohl die genannten Bil-

dungsstandards erwähnt, als auch auf den „KOMPASS –

Handbuch zur Menschenrechtsbildung für die schulische

und außerschulische Bildungsarbeit“ hinweist. Dennoch wird

insgesamt deutlich, dass die Menschenrechtsbildung, in Be-

zug auf den schulischen Kontext in Deutschland noch auf

ihre Umsetzung wartet. 

Betrachtet man den aktuellen bildungspolitischen Diskurs

in Europa, lässt sich ein wachsendes Interesse am Konzept

der Menschenrechtsbildung und speziell einer demokra-

tiefördernden Ausrichtung der politischen Bildung fest-

stellen. In Deutschland ist das Konzept der politischen Bil-

dung nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus von

besonderer Bedeutung. Den Rahmen bilden die drei Grund-

sätze des „Beutelsbacher Konsens“ von 1976:

das Überwältigungsverbot verbietet, Schü-

ler_innen „im Sinne erwünschter Meinungen zu

überrumpeln“,

das Kontroversitätsgebot besagt, dass, „was in

Wissenschaft und Politik kontrovers ist, auch im Un-

terricht kontrovers erscheinen muss“,

zudem müssen Schüler/innen dazu befähigt werden,

eine politische Situation unter dem Aspekt ihrer ei-

genen Interessen analysieren und beeinflussen zu

lernen (Sander 2005,18).

Menschenrechtsbildung ist, wenngleich nicht explizit be-

nannt, über die Inhalte der drei Lernfelder (Wissen, Be-

wusstsein und Handlung) sowie der Empowermentper-

spektive, an diesen Grundsätzen orientiert – sie ist genuin

politische Bildung. Claudia Lohrenscheit weist zu Recht dar-

auf hin, dass es wichtiger erscheint, nach Gemeinsamkei-

ten zwischen pädagogischen Ansätzen zu suchen, solan-

ge „als Grundlage der freie und selbstbestimmte Mensch

gilt, der, in seinen bzw. ihren Bestrebungen zur aktiven und
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mündigen Gestaltung des (…) Zusammenlebens in plu-

ralen Gesellschaften auf der Grundlage der Menschen-

rechte, durch Bildung unterstützt wird“ (Lohrenscheit 2004,

7). Das jeweils Spezifische der verschiedenen Teildiszipli-

nen der Pädagogik, z.B. des Globalen Lernens oder der In-

terkulturellen Pädagogik zeigt sich bei der Betrachtung des

jeweiligen Entstehungskontextes und der damit verbun-

denen Zeit, dem Ort und den besonderen Bedingungen.

Diese begründen auch die jeweils spezifischen Themen-

schwerpunkte: beispielsweise wandelte sich die Interkul-

turelle Pädagogik von der sog. Ausländerpädagogik in Aus-

einandersetzung mit Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern

in Richtung einer kritischen Interkulturellen Pädagogik, die

ihren Kulturbegriff reflektiert und den Blick auf die Ein-

wanderungsgesellschaft richtet (vgl. Winkelmann 2006, 87).

Das Spezifische an der Menschenrechtsbildung ist ihre Ent-

wicklung und Verankerung im internationalen Menschen-

rechtsschutzsystem, es wird hier von einem rights-based-
approach gesprochen. 

DIE BEDEUTUNG VON MENSCHENRECHTSBILDUNG
IN DER EINWANDERUNGSGESELLSCHAFT

Der Tatsache, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist,

wird hinsichtlich der damit verbundenen bildungspolitischen

u. bildungspraktischen Herausforderungen nur unzurei-

chend Rechnung getragen. Gesellschaftliche Tatbestände, wie
Rassismus, Rechtsextremismus, die strukturelle Diskrimi-

nierung innerhalb des Bildungssystems sowie das Festhalten

an der Idee eines kulturell homogenen Nationalstaats, sind

nur ein Teil der komplexen Dimensionen, die eine Ein-

wanderungsgesellschaft umfasst.

Die Zuwanderung und dauerhafte Niederlassung von Men-

schen in Deutschland, die seit den 1950er Jahren gesell-

schaftliche Realität ist, wurde politisch erst 2005 als un-

umkehrbar anerkannt und Deutschland damit zum Ein-

wanderungsland erklärt. Gegenwärtig leben mehr als 15

Millionen Menschen (18,4% der Bevölkerung) mit familiärer

Migrationsbiografie in Deutschland. Neben einem beob-



achtbaren gut funktionierenden alltäglichen Miteinander,

existieren in den Beziehungen zwischen Mehrheitsge-

sellschaft und ethnisch-kulturellen Minderheiten Alltags-

konflikte, aber auch „manifeste Diskriminierung und

Ungleichbehandlung auf politischer, rechtlicher oder in-

stitutioneller Ebene, (…) Ethnisierung sozialer Probleme

wie (…) teils offen geäußerte, teils leicht mobilisierbare

fremdenfeindliche, rassistische und rechtsextremistische

Haltungen.“ (Zimmer 2008, 31)

Veränderungen der Rechtslage, wie die Reform des

Staatsbürgerrechts im Jahr 2000 oder die Verabschiedung

des Zuwanderungsgesetzes in 2005, sind notwendige po-

litische Maßnahmen, die auf Einstellungen und Haltungen

innerhalb der bundesdeutschen Mehrheitsgesellschaft

jedoch nur begrenzt Wirkung haben. Rassistische und an-

tisemitische Tendenzen haben in der Bevölkerung in den

letzten Jahren zugenommen und stehen der politischen

und rechtlichen Anerkennung gesellschaftlicher Pluralität

entgegen. Für das deutsche Bildungssystem ist es daher drin-

gend notwendig, Migration mit ihren dauerhaften Aus-

wirkungen als „gesellschaftliche Lernprovokation“ zu

begreifen, wie die Erziehungswissenschaftler_innen Ulri-

ke Hormel und Albert Scherr in ihrer Studie „Bildung für

die Einwanderungsgesellschaft“ überzeugend darlegen.

Dies bedeutet zum einen, den Fokus in einer menschen-

rechtsbasierten Perspektive auf massive gesellschaftliche

Schräglagen zu legen, wie z.B. das Fehlen gleicher politi-

scher Rechte oder vieler anderer Facetten struktureller

Diskriminierung, wie z.B. der massiven Benachteiligung von

Kindern mit familiärer Migrationsbiografie im Bildungs-

wesen.1 Menschenrechte sollten als politisch-rechtliche

Grundnormen des Zusammenlebens in der modernen plu-

ralistischen Gesellschaft, als Maßstab gelten, an dem das

Spannungsverhältnis von Gleichheit und kultureller Pluralität

gemessen werden kann. Heiner Bielefeldt weist in diesem

Kontext darauf hin, dass dies nur überzeugend gelingen

kann, „wenn ihr Geltungsanspruch nicht schlicht als Do-

minanzanspruch der Mehrheitsgesellschaft kommuni-

ziert wird.“ (Bielefeldt 2007, 55) Er gibt andererseits al-

lerdings auch zu bedenken, dass sich die Migrantencom-

munities der „Zumutung von Freiheit und Pluralismus“ nicht

verschließen sollten (Bielefeldt 2007, 68). 

Migration nach Deutschland als Faktum zu akzeptieren,

muss im Kontext von Bildung bedeuten, Kinder und Ju-

gendliche in ihrer Heterogenität wahrzunehmen und Schu-

le und außerschulische Bildung neu zu denken und ge-

stalten.2 So werden die damit verbundenen Herausfor-

derungen seit geraumer Zeit vor allem in der Interkul-

turellen Pädagogik diskutiert. Hier sind Überlegungen auf-

zufinden, die auf menschenrechtliche Bezüge hinweisen.

So formuliert Georg Auernheimer das Prinzip der Gleich-

heit und das Prinzip der Anerkennung als zwei Grund-

prämissen, an denen sich Interkulturelle Pädagogik in ei-

ner pluralistischen Gesellschaft orientieren müsse. „Vor-

rangig sind das Eintreten für gleiche Rechte und Sozial-

chancen ungeachtet der Herkunft und die Haltung der Ak-

zeptanz, des Respekts für Anderssein.“ (Auernheimer in

Zimmer 2008, 21)Weitere pädagogische Felder sind u.a.

die Geschichtsdidaktik und die Gedenkstättenpädagogik,

welche die Einwanderungsgesellschaft als Herausforderung

an die eigene Disziplin begreifen und menschenrechtsba-
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sierte konzeptionelle Veränderungen entwickeln. (Au-

ernheimer in Zimmer 2008, 33)

Die im Recht auf Bildung geforderte Bezugnahme auf die

Menschenrechte als rechtliches und ethisch-normatives

Fundament gibt einem auf Gleichheit und Gleichberech-

tigung beruhenden Ansatz der Vielfalt zusätzliches Gewicht.

Diese Perspektive wird von Hormel / Scherr innerhalb ih-

rer bildungsbezogenen Studie zur Gestaltung von Ein-

wanderungsgesellschaft fundiert. 

„[Es] kann nicht vorausgesetzt werden, dass die Idee der

Gleichheit und Gleichberechtigung aller Individuen eine

selbstverständlich voraussetzbare Überzeugung ist, an die

pädagogisch appelliert werden kann. Deshalb ist im Kon-

text einer antidiskriminatorischen Bildungsarbeit die Dis-

kussion und Erarbeitung von Maßstäben, die es erlauben,

bestehende Ungleichheiten sowie Macht- und Herr-

schaftsverhältnisse zu kritisieren, unverzichtbar.“ (Hor-

mel/Scherr 2004, 14)

Der Wert einer an den Menschenrechten orientierten Bil-

dung liegt darin, dass diese einen kritischen Maßstab dar-

stellt, an dem sich Auseinandersetzungen um Haltungen

und Einstellungen jenseits von Glauben, Herkunft und Welt-

anschauung messen müssen. Denn jede argumentative Aus-

einandersetzung über Vorurteile, Ideologien, Diskriminierung

setzt einen gemeinsamen Horizont von Kriterien und Be-

wertungsmaßstäben derjenigen voraus, die daran beteiligt

sind.

Ohne die Anerkennung des Postulats allen Einzelnen glei-

chermaßen zukommender Rechte kann faktische Recht-

losigkeit nicht kritisiert werden und auch die Anerkennung

des Anspruchs der Gleichheit aller Individuen und der dar-

aus abgeleiteten Ablehnung jeglicher Ungleichbehandlung

stellt die Grundlage für eine Verständigung darüber dar, dass

Diskriminierung an sich ein Problem darstellt. Selbst eine

Kritik rassistischer Gewalt stößt nur dann auf Resonanz,

wenn sie an die Norm appellieren kann, dass physische Ge-

walt kein legitimes Mittel der Konfliktaustragung und der

Interessensdurchsetzung ist. (Hormel/Scherr 2004, 132f)

In der Regel wird ein entsprechender Konsens als selbst-

verständlich gegeben unterstellt, ohne dass dieser expli-

zit dargestellt und begründet wird. Im Blick auf Men-

schenrechte kann ein Konsens nicht vorausgesetzt wer-

den, sondern muss in einem gemeinsamen Aushand-

lungsprozess gefunden werden. Partizipation, Teilneh-

mer_innenorientierung und Dialog sind dabei notwendi-

ge Grundlagen für die Gestaltung eines Lernprozesses im

menschenrechtlichen Sinne. 

„Wenn auf diesbezügliche Klärungen im pädagogischen Pro-

zess verzichtet wird, setzt pädagogische Praxis etwas vor-

aus, was sie de facto keineswegs immer als selbstver-

ständlich gegeben unterstellen kann – und dann sind päd-
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agogische Bemühungen, die auf Aufklärung über Formen

der Diskriminierung zielen, zum Scheitern verurteilt. Dass

etwa Ungleichbehandlung rechtfertigende (kultur-) ras-

sistische Ideologien kritikbedürftig sind, kann nicht allein

empirisch begründet werden. Es kann zwar aufgezeigt wer-

den, dass es empirisch keine Rassen im Sinne des biolo-

gischen Rassismus gibt, also keine Entsprechung von Kör-

permerkmalen und Persönlichkeitseigenschaften, aber

nicht, dass es deshalb auch unzulässig ist, etwa Menschen

mit schwarzer Hautfarbe zu diskriminieren. Diese Kon-

klusion ist vielmehr erst dann zwingend, wenn zugleich

Übereinstimmung darin besteht, dass allen Individuen – und

dies unabhängig von realen oder zugeschriebenen Un-

terschieden – gleiche Rechte und Chancen zukommen.“

(Hormel/Scherr 2004, 132f) 

Die o.a. Bezugnahme auf rassistische Diskriminierung ist

ebenso übertragbar auf andere Diskriminierungsformen.

Hormel / Scherr beschreiben anschaulich, welche Relevanz

den Menschenrechten im Kontext von Diskriminierung

und der Prävention von Gewalt innerhalb der schulischen

Bildung zukommen sollte. Dies ist für alle Kinder und Ju-

gendlichen relevant und bereichernd, unabhängig davon,

ob sie Teil einer diskriminierten Gruppe sind, oder nicht,

da sie die Vielfalt an Lebenslagen und Lebensentwürfen be-

rücksichtigt. 

„Bildung fungiert dann als Menschenrechtsbildung, wenn

sie Kindern und Jugendlichen durch ihren Inhalt und ihre

Form vermitteln kann, was es bedeutet, wenn Menschen

nicht mehr ausgegrenzt werden und Stereotype an Ge-

wicht verlieren: weil es in der Bildung normal sein sollte,

verschieden zu sein.“ (Motakef 2006, 55)
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ANMERKUNGEN

1 Die folgenden Ausführungen basieren auf: Thiemann, Anne/Trisch,

Oliver: Das Recht auf Menschenrechtsbildung in der politischen

Bildung. In: Overwien, Bernd/Rathenow, Hanns-Fred (Hg. 2009)

2 Siehe hierzu: Bericht des UN-Sonderbotschafters zum Recht

auf Bildung Vernor Munoz in: Prengel / Overwien (2007); Mona

Motakef (2006).

3 In diesem Zusammenhang ist mir wichtig darauf hinzuweisen,

dass es auch jenseits der Debatte um ethnische und kulturel-

le Vielfalt, welche den Auslöser für die gegenwärtige Diskussi-

on darstellt, andere Formen der Vielfalt zwischen Kindern und

Jugendlichen existieren, wie z.B. Geschlecht, Behinderung, so-

ziale Herkunft, sexuelle Identität, welche Fragen nach einem sinn-

vollen und adäquaten Umgang mit Heterogenität aufwerfen, der

allen Kindern gerecht wird. So ist die Aussonderung von Kin-

dern mit Behinderung auf spezielle Schulen durchaus auch als

Maßnahme anzusehen, eine stärkere Homogenität in allge-

meinbildenden Schulen herzustellen. Die gegenwärtig geführ-

te Debatte um die Forderung nach „inklusiver Bildung“ setzt

genau hier an. Die Frage nach dem Umgang mit der Hetero-

genität von Kindern und Jugendlichen in Struktur und Inhalten

von Bildung stellt sich somit auch in anderen Kontexten und

weist über die Begrenzung auf ethnische und kulturelle Vielfalt

hinaus.
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achdem wir – Wiebke Scharathow und Bet-

tina Schmidt – im Jahr 2006/07 an der ersten

Social-Justice-Ausbildung in Deutschland bei

Heike Weinbach und Leah Carola Czollek teil-

genommen hatten, war die Fortbildung von ARBEIT UND

LEBEN nun der erste Zusammenhang, in dem wir Soci-

al Justice vorstellten, anwendeten und unsere Praxis so

betitelten. Denn beide arbeiten wir seit langem mit The-

men rund um Differenz, Macht, Intersektionalität und Dis-

kriminierung in wissenschaftlichen Kontexten sowie in der

politischen Bildungsarbeit, so dass der Social Justice An-

satz für uns einen möglichen Zugang unter anderen dar-

stellt, der – wie andere Ansätze auch – seine Potentiale

und Grenzen hat. 

Nach einem Überblick über die geschichtliche Entwick-

lung, die theoretischen Bezugspunkte sowie zentralen An-

nahmen und Ansprüche von Social Justice, werden wir im

zweiten Teil dieses Textes das Konzept des ‚Social Justi-

ce und Diversity Trainings’, wie Czollek und Weinbach es

in enger Anlehnung an Adams et al. konzipiert haben, vor-

stellen und einige eigene Fragen an ihr Konzept stellen. 
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GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG

Social Justice ist eng mit den Geschichten der Entstehung

der neuen sozialen Bewegungen (Bürger_innen-Bewegung,

Frauenbewegung, Lesben- und Schwulenbewegung, Black

Power Bewegung usw.) der frühen 1970er Jahre in den

USA verbunden und entwickelte sich vor diesem Hin-

tergrund zunächst als ein politisches Projekt (vgl.

Czollek/Weinbach 2007, 6ff). Obwohl diese verschiede-

nen Bewegungen unterschiedliche, partikulare Interessen

vertreten, teilen sie den Kampf für eine Veränderung der

dominanten Kultur sowie für ökonomische und partizi-

pative Anerkennung in einer Gesellschaft, die von Un-

gleichheitsverhältnissen gekennzeichnet ist. Auseinan-

dersetzungen und Interessenskämpfe innerhalb einzelner

und zwischen sozialen Bewegungen haben zu der Einsicht

geführt, dass aufgrund der Gleichzeitigkeit der Zugehö-

rigkeit von Menschen zu verschiedenen sozialen Grup-

pen und der damit zusammenhängenden Überschneidung

unterschiedlicher Diskriminierungsformen, die Suche

nach gemeinsamen Bezugspunkten verschiedener Be-

wegungen gewinnbringender ist, als eine Hierarchisierung

von Interessen und Unterdrückungsformen. 

‚Social Justice’ als Begriff und Zielbestimmung wird heu-

te von Akteur_innen ganz verschiedener gesellschaftlicher

Felder und Antidiskriminierungsbewegungen verwendet,

die Ausgrenzungs- und Unterdrückungsverhältnisse un-

terschiedlicher Art kritisieren. Die Vertreter_innen des

politischen Projektes Social Justice teilen ein gemeinsa-

mes Verständnis von gesellschaftlichen Diskriminie-

rungsstrukturen und setzen sich dafür ein, diese in sol-

che Strukturen zu transformieren, die ein gerechtes Ge-

sellschaftsmodell ermöglichen, welches von Anerkennung

und Partizipation gekennzeichnet ist (vgl. ebd. 6f).  

Als pädagogisches Projekt hat sich Social Justice erst-

mals an der University of Massachusetts etabliert: Dort

wurde ein Master- und Doktorand_innen-Studien-

gang ‚Social Justice Education’ sowie ein entsprechen-
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der Trainingsansatz entwickelt (vgl. Adams et al. 1997,

2000). Für den deutschen Kontext adaptierten Heike

Weinbach und Lea Carola Czollek diesen Ansatz als ‚So-

cial Justice und Diversity Training’. ‚Social Justice’ wird

in ihrem Konzept als Begriff übernommen, da die deut-

sche Übersetzung mit ‚sozialer Gerechtigkeit’ in ihren

Augen nicht zu fassen vermag, worum es bei Social Ju-

stice als einem umfassenden Gerechtigkeitsmodell

geht: Der Begriff der sozialen Gerechtigkeit erinnere

hier zu Lande doch zu sehr an Sozial- und Arbeits-

marktpolitik, zuweilen noch an Generationengerech-

tigkeit und Chancengerechtigkeit im Bildungssystem,

klammere aber wichtige Aspekte gesellschaftlicher

Ausgrenzung und Diskriminierung aus (vgl. Czol-

lek/Weinbach 2007, 6). In Bezug auf ihre Konzeption von

Social Justice und Diversity Trainings betonen Czollek

und Weinbach, dass es sich hier nicht um ein lizenziertes

Trainingsprogramm, sondern um ein „Open-Source-

Projekt“ (ebd.) handelt, das es in der Auseinanderset-

zung und Diskussion beständig weiter zu entwickeln gilt. 

THEORETISCHE BEZUGSPUNKTE

Wichtige theoretische Bezugspunkte für die Entwick-

lung von Social Justice Education sind Philosophinnen,

die die ‚traditionelle’ Gerechtigkeitsphilosophie in fe-

ministischer Perspektive kritisieren: Aus unterschied-

lichen Sichtweisen und Fokussierungen bemängeln u.a.

Marta Nussbaum, Nancy Fraser, Iris Marion Young und

Judith Butler den ungenügenden Einbezug von Macht

und Herrschaft in bestehende Gerechtigkeitsdiskurse

(vgl. ebd., 8). Mit ihrem Buch ‚The Politics of Difference’

legt Iris Marion Young 1990 eine Theorie von Gerech-

tigkeit mit dem Schwerpunkt auf der Forderung einer

Analyse von strukturellen Macht- und Herrschafts-

verhältnisse vor, die für die Entwicklung des Social Ju-

stice Ansatzes von zentraler Bedeutung ist (vgl. Czol-

lek/Weinbach 2007, 10). Als wesentliche Bezugspunk-

te für den Social Justice Ansatz - so lässt sich zusam-

menfassend sagen - gelten solche Theorien, die zum ei-

nen Macht und Herrschaft und ihre Folgen für Indivi-

duen fokussieren und damit Herrschaftskritik üben und

zum anderen eine Verteilungs- und Anerkennungsge-

rechtigkeit betonen. Unter Verteilungsgerechtigkeit ist

hier zu verstehen, dass alle Ressourcen so verteilt sein

sollen, dass alle Menschen in physischer und psychischer

Hinsicht weitestgehend in Sicherheit und Wohlbefinden

leben können (vgl. ebd., 9). Anerkennungsgerechtigkeit

meint, „eine Gesellschaft zu visionieren, in der niemand

strukturell, kulturell und individuell diskriminiert wird,

sondern partizipativ anerkannt wird“ (ebd.).

Aus diesen zugrunde liegenden gesellschaftspolitischen Ent-

wicklungen sowie den theoretischen Bezugspunkten las-

sen sich Eckpunkte ableiten, die den inhaltlichen Rahmen

von Social Justice Education und -Trainings wiedergeben. 

INHALTLICHER RAHMEN

Anspruch der pädagogischen Arbeit im Zeichen von So-

cial Justice ist es, komplexe Strukturen von Diskriminie-

rung auf verschiedenen Ebenen einzubeziehen und auf ihre

Verwobenheit untereinander aufmerksam zu machen. Un-

terdrückungen werden als Ausgrenzungs- und Diskrimi-

nierungsmechanismen verstanden, die in Alltagspraxen in-

stitutionell und kulturell eingeschrieben sind und alltäg-

lich durch intendiertes, aber vor allem auch durch unin-

tendiertes Handeln (re)produziert werden und zur Auf-

rechterhaltung von Ungleichheits- und Unterdrük-

kungsverhältnissen beitragen. Ein weiterer Anspruch ist

es, verschiedene Diskriminierungsformen und ihre Wech-

selwirkungen untereinander zu berücksichtigen. Damit ist

zunächst gemeint, dass verschiedene Formen der Dis-

kriminierung in ihrer je eigenen Geschichte und ihrer cha-

rakteristischen Unterdrückungsform beschrieben und ana-

lysiert werden. Denn in der je spezifischen historischen

Entwicklung von Unterdrückungsformen haben sich un-

terschiedliche Zuschreibungen an soziale Gruppen ent-

wickelt, die bis heute ganz bestimmte Wirkungen entfalten.

Trotz dieser Unterschiedlichkeiten, funktioniert die Un-
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terdrückung bestimmter sozialer Gruppen auf der

Grundlage sehr ähnlicher Mechanismen und erfüllt mit-

unter ähnliche Funktionen, die es herauszuarbeiten gilt.

Thematisiert werden soll darüber hinaus, inwiefern ver-

schiedene Unterdrückungsformen sich gegenseitig sta-

bilisieren. 

Ein weiteres zentrales Anliegen von Social Justice Arbeit

ist es deutlich zu machen, dass Menschen aufgrund ihrer

Zugehörigkeit zu verschiedenen sozialen Gruppen eine

vielschichtige und komplexe Identität haben, die mit der

Betonung nur einer Gruppenzugehörigkeit nicht ange-

messen erfasst werden kann. In unterschiedlichen Kon-

texten sind Menschen somit auch unterschiedlich posi-

tioniert: In Abhängigkeit von einer je spezifischen Situa-

tion oder einem Kontext sind Einzelne eher privilegiert

oder deprivilegiert, dominant oder dominiert. Anspruch

von Social Justice ist es daher, den je einzelnen Menschen

mit seiner komplexen Identität, mit seinen spezifischen

Erfahrungen und Bedürfnissen in den Mittelpunkt der Ar-

beit zu stellen (vgl. ebd., 10). Von besonderer Wichtigkeit

ist darüber hinaus die Annahme, dass Menschen grund-

sätzlich handlungsfähig sind und mit Situationen (etwa der

Diskriminierung) bewusst umgehen können. Obgleich sie

in ihren Alltagspraxen, in ihrem Leben in einem von dis-

kriminierenden Strukturen durchzogenen System in

Unterdrückungsverhältnisse verstrickt sind und diese in

ihrem alltäglichen Handeln auch reproduzieren, so sind

sie durch die Verhältnisse doch keineswegs determiniert,

sondern immer auch in der Lage zu handeln. Social Justice

eröffnet und betont mit diesem Verständnis eine Verän-

derungsperspektive, nach der es möglich ist, Verhältnis-

se der Ungleichheit durch bewusstes Handeln zu redu-

zieren und zu transformieren. 

Als „unterlegte Annahmen“, die eine Art Basis für Social Ju-

stice und Diversity Trainings bilden, formulieren Weinbach

und Czollek sechs Punkte:

„Die Hierarchisierung von Unterdrückungsfor-

men/Opfern ist nicht sinnvoll.

Unterdrückungsformen sind miteinander ver-

bunden.

Konfrontation mit Unterdrückung wirkt verän-

dernd.

Beschämung und Moralisierung bringen nicht

weiter.

Verantwortung unterstützt Veränderungsprozes-

se.

Konfrontation mit sozialer Ungerechtigkeit ist

schmerzhaft und lustvoll.“ 

(vgl. Arbeitsmaterialien zur Social Justice und Di-

versity Trainings - Trainer_innen-Ausbildung 2007)

ZIELE 

Der Ansatz folgt der Vision einer Gesellschaft, die eine

Teilhabe aller Mitglieder an den gesellschaftlichen Res-

sourcen ermöglicht und ihnen Sicherheit und Entfal-

tungsmöglichkeit garantiert. Durch die Abschaffung jeder

Form von Herrschaft soll eine Situation geschaffen wer-

den, in der Differenz keinen Unterschied mehr macht in

Bezug auf die Teilhabe an gesellschaftlichen Ressourcen

sowie die Anerkennung und Lebbarkeit vielfältiger Le-

bensformen (vgl. Czollek/Weinbach 2007, 12). Da davon
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ausgegangen wird, dass Subjekte sowohl in Unterdrük-

kungs- und Herrschaftsverhältnisse verstrickt, als auch po-

tenziell in der Lage sind, diese zu verändern, kommt auch

der Betonung von Handlungsfähigkeit und Verantwor-

tungsübernahme für sich und für andere in einer Ge-

sellschaft besondere Bedeutung zu. Social Justice, so Adams

et al., „envisions a society in which individuals are both

self-determining (able to develop their full capacities), and

interdependent (capable of interacting democratically with

others). Social justice involves social actors who have a

sense of their own agency as well as a sense of social re-

sponsibility toward and with others and the society as a

whole.“ (Adams et al. 1997, 3).

In Abgrenzung zum Begriff der Utopie wird ausdrücklich

von ‘Vision’ oder im Englischen von ‘social-hope’ ge-

sprochen, um zu betonen, dass sich die angestrebte Ge-

sellschaftsform nicht nur auf die Zukunft, sondern auch

auf die Gegenwart bezieht. 

Social-Justice-Trainings zielen darauf, die Diversität indi-

vidueller Lernprozesse zu unterstützen (vgl. ebd., 25). Es

wird zwischen Lernen in komfortablen Zonen und Ler-

nen an Wendepunkten unterschieden: Während das Ler-

nen in komfortablen Zonen den Individuen Sicherheit ga-

rantiert, da sie sich in dem jeweiligen Lernfeld auskennen,

sind die Wendepunkte des Lernens durch Verunsicherung,

Abwehrgefühle und Widerstand gekennzeichnet, da die

eigenen Denkstrukturen irritiert werden. Social Justice geht

davon aus, dass gerade diese Irritation das Lernen von Neu-

em ermöglicht, was ein grundlegendes Ziel von Social-

Justice-Trainings darstellt (vgl. ebd., 23). Vor dem Hinter-

grund dieser Vision und auf der Grundlage des be-

schriebenen Lernverständnisses werden für Social-Justi-

ce-Trainings allgemeine Ziele formuliert, von konkreten

Zielen für einzelne Übungen hingegen wird aufgrund der

Anerkennung individueller Lernprozesse Abstand ge-

nommen (vgl. ebd., 25). Neben dem Erkennen und Ana-

lysieren von Diskriminierung steht die Entwicklung von

Empathie mit den jeweils von Diskriminierung betroffe-

nen Gruppen und die Einsicht in die je eigene Verstrickung

in und Beteiligung an der Aufrechterhaltung von Macht-

verhältnissen im Vordergrund.

PÄDAGOGISCHES VORGEHEN

Der Social Justice Ansatz ist ein explizit kognitiver Ansatz.

In der deutschen Adaption wird klar Position gegen Rol-

lenspiele, Warming-Ups, Körperarbeit etc. bezogen, da die-

se Methoden als unangemessen im Zusammenhang mit

Unterdrückung verstanden werden (Czollek/Weinbach

2007, 17). Hier unterscheidet sich die Haltung der deut-

schen von dem Verständnis der amerikanischen Trai-

ner_innen, die durchaus Rollenspiele und Körperarbeit

einsetzen. 

Eine entscheidende Grundlage der Social-Justice-

Arbeit ist die dialogische Methode. Wie viele weitere Me-

thoden in der Bildungsarbeit steht auch der Dialog in jü-

discher Tradition (ebd., 25). Diese methodische Grund-

lage ist im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass es

keine übergeordnete Instanz gibt, sondern jede Rede das

gleiche Gewicht und den gleichen Wert hat. In Semina-

ren wird das z.B. durch eine sehr wenig lenkende Haltung

der Trainer_innen deutlich. Außerdem ist entscheidend,

dass es im Dialog nicht um Wahrheitsfindung geht, son-

dern darum, sich respektvoll zu begegnen, sich um ge-

genseitiges Verständnis zu bemühen und die Perspektiven

der je anderen einzunehmen (vgl. ebd., 16). 

Social-Justice-Trainings sind modularisiert: Aufbauend

auf ein Grundmodul können Module zu einzelnen Dis-

kriminierungsformen angeboten werden. In Deutschland

sind bislang Module zu Rassismus, Sexismus/Heterose-

xismus, Klassismus, ‚Behindertenfeindlichkeit’, Antisemi-

tismus und Antiziganismus entwickelt. In den USA exi-

stieren darüber hinaus Konzepte für Module zu ‚Ageism’

(Generationendiskriminierung) und zu ’religious op-

pression’ (Diskriminierung entlang der Kategorie Religi-

on/Weltanschauung). Außerdem wurde das Modul Se-
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xismus/Heterosexismus um den Aspekt Transgender er-

weitert (vgl. ebd., 15). 

Ausgangspunkt für die Social-Justice-Arbeit ist das

Grundmodul, wo es insbesondere darum geht, eine ge-

meinsame Basis zu schaffen. Zu diesem Zweck werden

zunächst Seminarrichtlinien vereinbart, die von Heike Wein-

bach und Leah Czollek vorgeschlagen werden:

Die eigenen Grenzen formulieren,

von den eigenen Erfahrungen sprechen, 

den Fokus auf das eigene Lernen richten,

Vermeiden von Generalisierungen,

respektvoller Umgang mit verschiedenen Per-

spektiven, 

das Gebot, Erfahrungen anderer nicht nach außen

zu tragen, 

andere nicht beschämen oder zum Sündenbock ma-

chen, 

Schweigepausen teilen. 

Weiterhin steht im Grundmodul die Auseinandersetzung

mit dem Lernverständnis im Vordergrund. Die Teilneh-

menden sind aufgefordert, sich mit ihrer eigenen Lern-

biografie auseinanderzusetzen und den Fokus explizit auf

die Wendepunkte des Lernens zu legen. Das Lernver-

ständnis wird transparent gemacht, weil davon ausgegangen

wird, dass diese Reflexion Teilnehmenden die Möglichkeit

gibt, sich selbst an Lernwendepunkten besser zu verste-

hen und das eigene Verhaltensrepertoire zu erweitern. In

den Trainings gibt es immer wieder Raum für die Refle-

xion eigener Lernprozesse (ebd., 23). 

Zur Erarbeitung gemeinsamer Grundlagen gehört auch

die Klärung von zentralen Begriffen in der Social-Justice-

Arbeit, wie etwa Diskriminierung, Ressourcen, Stereotype

und Trigger. Gerade der Begriff ‚Trigger’ (übersetzt aus dem

Englischen mit ‚Auslöser’, ‚Zünder’) spielt eine große Rol-

le für das Miteinander im Seminar. In Abgrenzung zu ‚Vor-

urteilen im Kopf’ werden Trigger als konkrete Handlun-

gen entlang stereotyper Vorstellungen gefasst. Eigene ty-

pische Reaktionen auf Trigger (getriggert werden und an-

dere triggern) werden reflektiert und alternative Hand-

lungsmöglichkeiten gesammelt. In der weiteren Zusam-

menarbeit wird eine Sensibilität für Trigger dadurch ge-

schärft, dass der Raum immer wieder geöffnet wird, um

Trigger zu benennen. Zu diesem Zweck wird z.B. ein Stuhl

eingerichtet, auf dem jegliche wahrgenommene Trigger, auf

Karten gesammelt und zum Ende eines Seminars the-

matisiert werden. Ausdrücklich aufmerksam gemacht wird

darauf, dass auch solche Situationen, in denen eigentlich

andere Anwesende oder nicht Anwesende von stereo-

typen Äußerungen betroffen sind, dazu führen können, sich

getriggert zu fühlen (ebd., 23).

Darüber hinaus ist die Reflexion der eigenen Einbindung

in bestehende Herrschaftsverhältnisse zentral: Es geht dar-

um, zu erkennen, wie eine gesellschaftlich-hierarchische

Ordnung hergestellt wird und neben der eigenen Posi-

tionierung die Vielfalt von Standorten in Bezug auf Un-
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terdrückung und Privilegien zu reflektieren. Dies stellt wie-

derum die Bedingung dar, um zu realisieren, dass es über-

all zumindest partiell Verbündete gibt. 

In einem ersten Schritt (s. Abbildung 1) werden soziale

Identitäten und Gruppenzugehörigkeiten innerhalb zen-

traler Unterdrückungskategorien vorgestellt.

Im zweiten Schritt geht es dann darum, zwischen privi-

legierten und benachteiligten Positionen zu unterschei-

den. In einem dritten und letzten Schritt (s. Abbildung 2)

sollen dann die eigenen Zugehörigkeiten und der damit

verbundene Status reflektiert werden (vgl. ebd., 23f). 

In den Schwerpunktmodulen geht es darum, die Kennt-

nisse des Grundmoduls anzuwenden und zu vertiefen. In

Bezug auf einzelne Diskriminierungsformen werden die

eigenen Lernprozesse reflektiert und Aktionen zur Ver-

änderung geplant. Dabei wiederholen sich die Methoden,

während die Themenschwerpunkte variieren. Zu viel ver-

wendeten Methoden gehören z.B. Biografiearbeit, histo-

rische Inputs, Stereotypensammlung, Einfluss-Sphären, Ent-

wicklung von Handlungsmöglichkeiten etc. (vgl. ebd., 24). 

MODUL: ANTISEMITISMUS

Ein Schwerpunkt des Antisemitismus-Moduls liegt auf der

Thematisierung jüdischer Ideengeschichte. In diesem Zu-

sammenhang geht es sowohl um eine Aneignung von Wis-

sen als auch um ein kritisches Hinterfragen des eigenen

‚Nicht-Wissens’ bzw. der gesellschaftlichen Ausblen-

dung jüdischer Traditionen. Wesentlich ist auch die Ein-

führung und Klärung von Begriffen: Die Differenzierung

von Antisemitismus und Antijudaismus sowie die Aus-

einandersetzung mit dem Begriff Gentile, der im Ameri-

kanischen für nicht-gläubige Jüd_innen benutzt wird, im

Social Justice aber alle Menschen fasst, die sich nicht als

Jüd_innen identifizieren (vgl. ebd., 26f). 

Insgesamt steht die Frage im Vordergrund, wo im eige-

nen Umfeld jüdischem Leben begegnet wird bzw. warum

jüdischem Leben nicht begegnet wird. Die Nichtpräsenz

von Jüd_innen wird im Training beispielsweise dadurch
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Abbildung 2

EIGENE SOZIALE IDENTITÄTEN UND GRUPPENZUGEHÖ-
RIGKEITEN UND DER DAMIT VERBUNDENE STATUS

1.) Bitte trage in die mittlere Spalte die Personen und/oder Grup-

pen ein, die du für je privilegiert/dominant und in die rechte

Spalte die Personen und/oder Gruppen ein, die du für je be-

nachteiligt/diskriminiert hältst!

2.) Markiere anschließend die Felder, denen du dich zugehörig

fühlst!

Geschlecht (Gender)
Klasse
Sexuelle Orientierung
Physische/Psychische Verfasstheit
Herkunft
Hautfarbe
Religion/Weltanschauung
Alter
Ost/West

Angelehnt an Arbeitsmaterialien zur Social-Justice-Trainer_innenausbildung 
von Czollek/Weinbach 2007

»DARÜBER HINAUS IST DIE REFLEXION DER EIGENEN EINBINDUNG 
IN BESTEHENDE HERRSCHAFTSVERHÄLTNISSE ZENTRAL.

Abbildung 1

Geschlecht: Frau, Mann, Transsexuelle ...

Klasse: Arme, Arbeiter_innen, Mittelklasse, 

Bauern_Bäuerinnen, Bourgeoisie ...

Sexuelle Orientierung: lesbisch, schwul, hetero, 

bisexuell ...

Physische/Psychische Verfasstheit: Behinderungen,

chronische Krankheiten, Gesunde ...

Herkunft: Tunesier_innen, Österreicher_innen, 

Deutsche, Roma, Sinti ...

Hautfarbe: ‚Schwarz’, ‚People of Color’, ‚Weiß’ ...

Religion/Weltanschauung: Christentum, 

Islam, Judentum, Atheismus ...

Alter: Junge Menschen, Junge Erwachsene, 

Vierzigjährige, Alte Menschen ...

Angelehnt an Arbeitsmaterialien zur Social-Justice-Trainer_innenausbildung 
von Czollek/Weinbach 2007



spürbar gemacht und benannt, indem das unter Umständen

auftretende Schweigen auf die Frage, wer sich der Grup-

pe der Jüd_innen zuordnet, gemeinsam ausgehalten

wird. Es ist eine große Herausforderung für die Trai-

ner_innen, Nicht-Ausgesprochenes zu benennen, ohne

dass sich die Teilnehmenden beschämt, moralisiert oder

gar angeklagt fühlen. 

MODUL: SEXISMUS/HETEROSEXISMUS

Dieses Modul ist durch die gemeinsame Betrachtung von

Geschlecht und sexueller Orientierung gekennzeichnet.

Auf diese Weise ist es möglich, die enge Verknüpfung die-

ser Diskriminierungsformen aufzuzeigen. Darüber hinaus

können am Schnittpunkt dieser beiden Differenzlinien eine

Vielzahl weiterer Normalitätserwartungen in Bezug auf

Liebesbeziehungen, Familienleben, Kindererziehung, Sty-

ling, Kleidung, Körperkult etc. und aus diesen resultierende

Ausgrenzungsformen in den Blick genommen werden

(ebd., 28). 

Als zentraler theoretischer Bezugspunkt kann die queer-

feministische Theoriebildung verstanden werden. Neben

der gemeinsamen Aneignung und Verständigung über Be-

griffe und Konzepte, geht es vorwiegend darum, die ei-

gene geschlechtliche Sozialisation zu fokussieren. Auf die-

sem Hintergrund kann dann der Frage nach der eigenen

Reproduktion von Heteronormativität nachgegangen

werden.  

MODUL: KLASSISMUS

Andreas Kemper und Heike Weinbach haben den Klas-

sismusbegriff für den deutschsprachigen Raum konzep-

tualisiert (vgl. Kemper/Weinbach 2009). Entscheidend ist,

dass der Begriff ‚Klasse’ in ihrem Verständnis neben öko-

nomischen auch soziale und kulturelle Differenzen unter

dem Aspekt von Macht und Herrschaft berücksichtigt (vgl.

Kemper/Weinbach 2009, 51). Klasse ergibt sich also nicht

nur aus Einkommen und Vermögen, sondern mindestens

auch aus Gesundheit und Bildung als wesentlichen Ka-

tegorien (ebd.). Weinbach und Kemper sprechen sich ge-

gen eine Diskriminierungshierarchie aus wie sie in den

ADR der EU durch die Nicht-Präsenz von Klasse zum

Ausdruck kommt. Kemper und Weinbach betonen die

Komplexität der Kategorie Klasse, die u.a. in der Not-

wendigkeit der Unterscheidung von sozialer Herkunft und

gegenwärtiger Lebenslage/-situation zum Ausdruck

kommt. Die verbreitete Annahme, Klasse wirke als Top-

Down-Prinzip bestätigen sie nur innerhalb von Institu-

tionen, sonst betonen sie die Vielfältigkeit und Gegen-

seitigkeit der klassistischen Diskriminierungen. Es wird nicht

nur von zwei Klassen ausgegangen, sondern mindestens

Reiche, Intellektuelle, Arbeiter_innen, Arbeitslose, Mit-

telschicht differenziert. Um sich dieser Komplexität im Se-

minar anzunähern, wird beispielsweise mit einem Sozio-

gramm gearbeitet (Czollek/Weinbach 2007, 29). Selbst-

reflexionsprozesse sollen so anhand auftretender Gefühle

wie auch Scham und Unsicherheit etc. angestoßen wer-

den, ohne dass es eine Rechtfertigungsmöglichkeit gibt.

Gleichzeitig kann der Blick auf die Erfahrungshintergründe

der Gruppe als Grundlage für den gemeinsamen Lern-

prozess gerichtet werden. 

MODUL: RASSISMUS

Rassismus wird im Kontext seiner Geschichte fokussiert.

Dabei wird insbesondere auf postkoloniale Theorien Be-

zug genommen und die Fortführung des kolonialen Ras-

sismus in der Gegenwart in den Blick genommen. Im Mo-

dul zu Rassismus steht die Auseinandersetzung mit Ras-

sismen in kulturellen Praxen und Diskursen sowie insti-

tutionellem Rassismus im Vordergrund (ebd., 27). Wo fin-

det sich Rassismus in Kunst, Medien, Literatur etc.? Wie

wird Rassismus von welchen Institutionen aufrechterhalten

und immer wieder neu produziert? 

Zentral ist eine Übung, in der das rassistische Zusam-

menwirken von verschiedenen Institutionen erarbeitet

wird. Auf dieser Grundlage kann der Frage nachgegan-

gen werden, was passiert wenn bei einer Institution et-

was in Bewegung kommt?
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FRAGEN

Die folgenden Fragen in Bezug auf Aspekte von Social Ju-

stice und Diversity Trainings sollen abschließend einige Hin-

weise darauf geben, dass Social Justice als Konzept der po-

litischen Bildung unserer Meinung nach - im Sinne eines

‚Open Source Projektes’ - noch weiterzuentwickeln ist

bzw. der Umgang mit einzelnen Aspekten des Trainings-

konzeptes einer genaueren Analyse und weiterführender

Diskussionen bedarf. Einige der aufgeführten Punkte ge-

ben darüber hinaus auch zentrale Themen der Diskus-

sionen wieder, die sich während des Workshops zur Ar-

beit mit dem Social Justice Ansatz im Rahmen der von

ARBEIT UND LEBEN organisierten Fortbildung mit den

Teilnehmenden entwickelten. 

Stereotype: Ermöglicht das ‘Sammeln von Stereotypen’,

in der Form wie es als methodischer Aspekt zentral zum

Tragen kommt, ein Benennen und Dekonstruieren oder

trägt es nicht vielmehr zur Verfestigung und Bestätigung

von Stereotypen bei?

Trigger: Wie kann das Konzept der Trigger in Semina-

ren zur Sensibilisierung genutzt werden, gerade auch um

auf Stimmen des Nicht-Ausgesprochenen aufmerksam zu

machen, ohne den Teilnehmenden das Gefühl zu geben,

angeklagt oder moralisiert zu werden?

Intersektionalität: Inwiefern vernachlässigt der Ansatz

durch die bedeutungsvolle spezifische Berücksichtigung

und Thematisierung einzelner Diskriminierungsformen die

Fokussierung ihrer Verschränkungen bzw. wie kann die-

se mehr in die Einzelmodule integriert werden? 

Kognitiver Ansatz: Wie können Subjekte dem Ansatz

entsprechend ernst genommen werden, ohne dass die Be-

deutung der affektiven Ebene für individuelle Lernprozesse

unterminiert wird?
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„Ich kann meine Träume steuern, 
aber meine Realität nicht.
Dabei sollte es umgekehrt sein.“
Sushil K.

ine Duldung ist keine Aufenthaltsgenehmigung, sie

ist lediglich eine befristete Aussetzung der Ab-

schiebung. In Hamburg leben fast 4.000 Kinder und

Jugendliche mit einer Duldung – die meisten von

ihnen schon länger als fünf Jahre, viele sind sogar in Ham-

burg aufgewachsen. Das ergab 2006 eine Große Anfra-

ge der GAL Fraktion an den Senat. Besonders schwierig

ist die Situation für junge Flüchtlinge nach Abschluss der

Schule. Denn der Zugang zu Ausbildung und Arbeit war

bisher für Geduldete versperrt. Das Medienprojekt

„mokala“ vom Verein basis&woge e.V. nahm 2006 die An-

frage und die Diskussion um eine bevorstehende Blei-

berechtsregelung zum Anlass, ein Filmprojekt zu starten,

das Öffentlichkeit für die Situation der betroffenen jun-

gen Menschen schaffen und sie verbessern helfen soll.

Über ein halbes Jahr hat die kleine Gruppe junger Flücht-

linge an dem Dokumentarfilm gearbeitet, der ihr Leben

und Aufwachsen in Deutschland als „geduldete“ Flücht-

linge reflektiert. Technische Unterstützung bekamen sie

dabei von engagierten Medienprofis. Ihr Film klärt nicht

nur über die rechtlichen Aspekte auf, sondern zeigt auch

die persönlichen Spuren, die der Duldungsstatus in einem

Leben hinterlässt. Es erforderte viel Mut von den Ju-

gendlichen, über diese Erfahrungen zu sprechen und sie

in ihrem Film zu verarbeiten. Mit dem eigenen Gesicht und

der eigenen Geschichte an die Öffentlichkeit zu treten,

löste immer wieder Ängste aus: Nicht nur Sanktionen von

Seiten der Behörden wurden befürchtet, sondern auch

der Verlust von Freundschaften. Viele aus der Gruppe hat-

ten selbst engen Freunden bislang nichts von ihrer Dul-

dung erzählt, um sie nicht zu belasten. Die Arbeit am Film

war auch eine Arbeit an sich selber. Kraft dafür zog die

Gruppe aus den entstehenden Freundschaften unter-

einander und aus dem gemeinsamen Wunsch, die Situa-

tion geduldeter junger Menschen in Deutschland ver-

bessern zu wollen: Für eine Chance auf Ausbildung, Ar-

beit und Perspektive. 

Seit der Premiere im Februar 2007 zeigen die beteiligten

Jugendlichen ihren Film in Schulen und in Jugendeinrich-

tungen. Auch auf Dokumentarfilmfesten und politischen

Veranstaltungen treffen sie ein interessiertes Publikum.

Nach jeder Filmvorführung stehen sie dem Publikum für

Fragen und eine Diskussion zur Verfügung. Dabei wird deut-

lich, dass wenig Menschen eine Vorstellung davon haben,

was es bedeutet mit Duldung in Deutschland zu leben,

aber auch, dass viele sich spontan solidarisch äußern.

Der Film, bzw. das Filmprojekt wurden 2007 mit dem Preis

„Begegnungen“ vom Institut für neue Medien (ifnm) Ro-

stock und dem Dieter-Baacke-Preis für Medienpädago-

gik der Gesellschaft für Medien und Kommunikationskultur

(GMK) sowie 2009 mit einem Sonderpreis beim Preis Po-

litische Bildung des Bundesarbeitskreises Politische Bil-

dung (bap) ausgezeichnet.

Kontakt über www.ungeduldig.net
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GESA BECHER

– EIN FILMPROJEKT VON JUNGEN 

FLÜCHTLINGEN AUS HAMBURG 
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»IHR FILM KLÄRT NICHT NUR ÜBER DIE RECHTLICHEN ASPEKTE AUF, SONDERN ZEIGT AUCH 
DIE PERSÖNLICHEN SPUREN, DIE DER DULDUNGSSTATUS IN EINEM LEBEN HINTERLÄSST. 
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»ES ERFORDERTE VIEL MUT VON DEN JUGENDLICHEN, ÜBER DIESE ERFAHRUNGEN 
ZU SPRECHEN UND SIE IN IHREM FILM ZU VERARBEITEN. 
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»DABEI WIRD DEUTLICH, DASS WENIG MENSCHEN EINE VORSTELLUNG DAVON HABEN, 
WAS ES BEDEUTET MIT DULDUNG IN DEUTSCHLAND ZU LEBEN, ABER AUCH, 
DASS VIELE SICH SPONTAN SOLIDARISCH ÄUSSERN.



„Critical Whiteness“ ist zu einem beliebten Schlagwort

in der antirassistischen Bildungsarbeit geworden und wird

häufig als ,neuer‘ Ansatz aus den USA angesehen. Die

Kämpfe Schwarzer Menschen und People of Color um

Selbstermächtigung (Empowerment) waren und sind je-

doch der Ausgangspunkt für eine kritische Auseinander-

setzung mit Weißsein.Aus diesem Grund kann eine kri-

tische Reflexion von Weißsein nicht von den Perspekti-

ven Schwarzer Menschen und People of Color losgelöst

betrachtet werden. Während Empowerment sich an alle
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JASMIN DEAN / KEVIN STÜTZEL

EMPOWERMENT AUS DER PERSPEKTIVE VON PEOPLE OF COLOR UND 

KRITISCHE REFLEXION VON WEISSSEIN IN DER POLITISCHEN BILDUNGSARBEIT



diejenigen wendet, die durch diese Mehrheitsgesell-

schaft zu ‚rassisch’ und ‚kulturell Anderen’ erklärt wer-

den, richtet sich „Kritisches Weißsein“ an Angehörige der

weißen Mehrheitsgesellschaft, und versucht eine Reflexion

weißer Denk- und Verhaltensweisen anzustoßen. Bei bei-

den handelt es sich nicht um eigenständige pädagogische

Ansätze, sondern vielmehr um politische Ziele, die zu-

nehmend in Bildungskonzepten umgesetzt werden. Die-

se Entwicklung verläuft parallel zu einer verstärkten Aus-

einandersetzung mit „Kritischem Weißsein“ und Post-

kolonialer Theorie in akademischen und politischen

Kontexten in Deutschland.

Im ersten Teil des folgenden Artikels geht es uns darum,

klar darzulegen, dass die Auseinandersetzung mit Weiß-

sein in den politischen Kämpfen von Schwarzen Menschen

und People of Color wurzelt. Ausgehend von unseren un-

terschiedlichen Positionen und Perspektiven – of Color

und weiß – verorten wir uns im zweiten Teil in den ak-

tuellen Debatten um Rassismus und Weißsein unter-

schiedlich und stellen dementsprechend zum einen das

Empowerment-Konzept für People of Color und Schwar-

ze Menschen und zum anderen die kritische Reflexion von

Weißsein als Ansatz in der Bildungsarbeit vor. Die Kenn-

zeichnung unserer Perspektiven als of Color und weiß er-

achten wir dabei als wichtig, um die Relevanz von

Selbstpositionierung in der Auseinandersetzung mit Ras-

sismus zu betonen. Im dritten Teil möchten wir die Be-

sonderheiten des Empowerment-Konzepts und der kri-

tischen Reflexion von Weißsein, die wir als „politische Such-

bewegungen“ verstehen, gegenüber anderen Bildungs-

ansätzen hervorheben und einige Schlussfolgerungen für

eine (rassismuskritische) Bildungsarbeit formulieren.

I. POLITISCHE KÄMPFE VON PEOPLE OF COLOR
UND DIE KRITIK AN WEISSSEIN

Die politische Diskussion über Rassismus und Perspek-

tivität hat eine lange Tradition in Widerstandsbewegun-

gen von People of Color gegen Kolonialismus, Sklaverei

und Rassismus. Insbesondere in Schwarzen feministischen

Bewegungen hat sich eine differenzierte Kritik an Weiß-

sein herausgebildet. Schwarze Feministinnen wie Toni Mor-

rison und bell hooks begannen, den kolonialen Blick, den

weiße Menschen auf die Kolonisierten richteten, zu er-

widern und Weißsein zu fokussieren. Dabei beobachte-

ten sie, dass Weißsein von weißen Menschen als univer-

selle, neutrale Position begriffen wird, die selbst unbenannt

und unmarkiert bleibt, und von der aus andere Positio-

nen beschrieben werden. Dementsprechend begannen sie,

weiße Personen dazu aufzufordern, ihre Position als Wei-

ße zu markieren, bei sich und ihrer Position zu bleiben

– anstatt vermeintlich objektiv, neutral und universell für

und über alle Menschen zu sprechen.

Denn dieses Sprechen über ,Andere‘, das in der Postko-

lonialen Theorie heute als „Othering“ bezeichnet wird,

produziert diese ,Anderen‘ immer wieder von Neuem und

reproduziert dabei all die negativen oder verzerrenden,

rassistischen Bilder und Stereotypen. Selbst ein ,gut ge-

meintes‘ und paternalistisches Sprechen für ‚Andere‘ führt

letztendlich dazu, dass People of Color, die für sich selbst

sprechen, nicht gehört und so faktisch zum Schweigen ge-

bracht werden. People of Color finden sich also in der

Situation wieder, ständig mit Bildern und Diskursen über

sich konfrontiert zu werden, die nicht von ihnen selbst

stammen. Diese sind so wirkmächtig, dass People of Co-

lor sie oft selbst verinnerlichen und aktiv daran arbeiten

müssen, sich von ihnen zu befreien.

Nach langen politischen Kämpfen von Schwarzen Men-

schen und People of Color, die v.a. innerhalb feministischer

Bewegungen ausgetragen wurden, begannen schließlich

weiße Personen, sich selbstkritisch mit ihrem Weißsein zu

beschäftigen. In Deutschland gab es diese Kämpfe eben-

falls – auch wenn zunächst nicht von Weißsein die Rede

war. So übten z.B. Annita Kalpaka und Nora Räthzel in ih-

rem 1989 erschienenen Artikel „Die Schwierigkeit, nicht

rassistisch zu sein“ Kritik an der einseitig auf Defizite von

Migrant_innen ausgerichteten „Ausländerpädagogik“,
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»NACH LANGEN POLITISCHEN KÄMPFEN VON SCHWARZEN MENSCHEN UND PEOPLE 
OF COLOR, DIE V.A. INNERHALB FEMINISTISCHER BEWEGUNGEN AUSGETRAGEN WURDEN, 
BEGANNEN SCHLIESSLICH WEISSE PERSONEN SICH SELBSTKRITISCH MIT IHREM WEISSSEIN 
ZU BESCHÄFTIGEN.
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Rassismus ist ein historisch spezifisches Machtverhältnis,

das auf den Mythos der Überlegenheit weißer Menschen zur

Zeit des Kolonialismus und der europäischen Expansion zu-

rückgeht (Eurozentrismus) und im Zuge der europäischen

Aufklärung durch sogenannte ‚Rassentheorien‘ verwissen-

schaftlicht wurde. Dieser Mythos war Legitimationsgrund-

lage für die gewaltvolle koloniale Ausbeutung und Verskla-

vung. Aktualisiert und überlagert von neuen Diskursen exi-

stiert Rassismus in veränderten Formen auch heute noch.

Schwarz/People of Colo(u)r Beide Begriffe sind

Selbstbezeichnungen, die in Widerstandskontexten entstanden

sind und verwendet werden, um rassistischen Fremdbe-

zeichnungen etwas entgegenzusetzen. Schwarz – auch als

Adjektiv groß geschrieben – hat in Deutschland eine Wi-

derstandsgeschichte, die in die 1980er Jahre zurückreicht

und eng mit der afrodeutschen und Schwarzen Bewegung

verknüpft ist. People of Colo(u)r wird in Südafrika, Britan-

nien und den USA als Bündnisbegriff für eine Zusammen-

arbeit verschiedener minorisierter Communities verwen-

det bzw. zielt auf eine Solidarisierung von People of

Colo(u)r untereinander und auf die Überwindung der von

Weißen gesetzten Hierarchie.  Auf diese Tradition in englisch-

sprachigen Ländern wird Bezug genommen, wenn der Be-

griff in Deutschland verwendet wird. Über seine genaue Be-

deutung im spezifisch deutschen Kontext finden zur Zeit in

People of Color-Räumen viele Diskussionsprozesse statt.

Weißsein/weiß beschreibt als Analysekategorie die

dominante und privilegierte Position, die Weiße innerhalb des

Machtverhältnisses Rassismus einnehmen. Mit ‚weiß’ ist also

nicht Hautfarbe gemeint, da die Hautfarbe nur eines von vie-

len körperlichen Merkmalen darstellt, anhand derer die

Menschheit historisch in „Rassen“ eingeteilt wurde. Weiß-

sein umfasst vielmehr ein unbewusstes Selbst- und Identi-

tätskonzept, das weiße Menschen in ihrer Selbstsicht und

ihrem Verhalten prägt und weiße und Schwarze Menschen

an je unterschiedliche Plätze in der Gesellschaft verweist, was

z.B. den Zugang zu Ressourcen betrifft. Die kritische Refle-

xion von Weißsein steht für die Umkehrung der Blickrich-

tung auf diejenigen Strukturen und Subjekte, die Rassismus

verursachen und davon profitieren und etablierte sich in den

1980er Jahren als Paradigmenwechsel in der englischspra-

chigen Rassismusforschung. Um zu kennzeichnen, dass

Weißsein keine biologische Tatsache, sondern eine soziale

und historische Konstruktion darstellt, schreiben wir das Ad-

jektiv ‚weiß’ in unserem Text kursiv (vgl. Eg-

gers/Kilomba/Piesche/Arndt 2005). Wir setzen jedoch nur

den Anfangsbuchstaben kursiv, um das Wort nicht zu stark

hervorzuheben.



und forderten eine rassismuskritische „Arbeit mit Deut-

schen“ (vgl. Kalpaka/Räthzel 2000,  177). 

Vor dem Hintergrund dieser politischen Debatte verstehen

wir unter Rassismus (s. Kasten „Rassismus“) eine Herr-

schaftsstruktur, in der wir alle – egal ob wir wollen oder

nicht – eine bestimmte Machtposition haben. Natürlich

ist die Einteilung von Menschen in „Rassen“ eine Kon-

struktion – diese Erfindung hatte aber weitreichende Fol-

gen, und führte zu einer faktischen Ungleichbehandlung

und Unterdrückung Schwarzer Menschen und People of

Color. Es ist uns wichtig, diese Machtpositionen zu be-

nennen, um die durch Rassismus geschaffene hierarchi-

sche Ordnung kritisieren und infrage stellen zu können.

Deswegen sprechen wir von ‚Weißsein’ (s. Kasten

„Weißsein“) als der dominanten Position und verwenden

die Begriffe ‚Schwarz‘ und ‚People of Color‘ (s. Kasten

„Schwarz/People of Colo(u)r“) für diejenigen, die durch

die weiße Dominanzgesellschaft zu ,Anderen‘ gemacht wer-

den. ‚Weiß‘ und ‚Schwarz‘/‚of Color‘ kennzeichnen ver-

schiedene Perspektiven auf die Gesellschaft, verschiede-

ne Orte oder Positionen, von denen aus gesprochen wird.

EMPOWERMENT VON UND FÜR PEOPLE OF
COLOR UND KRITISCHE REFLEXION VON
WEISSSEIN ALS ANSÄTZE IN DER POLITISCHEN
BILDUNGSARBEIT

Die erforderlichen Konsequenzen aus der Diskussion um

Rassismus, Perspektivität, Empowerment und Weißsein

werden in Deutschland zur Zeit verstärkt diskutiert. Mit

dem Erscheinen des ersten Sammelbandes zur Kritischen

Weißseinsforschung im Jahr 2005 (Eggers/Kilomba/Pie-

sche/Arndt 2005), der sowohl Schwarze Perspektiven auf

Weißsein in Deutschland als auch kritische weiße Per-

spektiven wiedergibt, haben sich diese Diskussionen ver-

vielfacht. Zur Übertragung auf den Bereich der politischen

Bildung liegen erste Konzepte zu Empowerment (Castro

Varela/Hamzai 1996; Yigit/Can 2006), sowie zur Bil-

dungsarbeit in transkulturellen Kontexten (Arapi/Lück

2005a und 2005b) vor. Außerdem gab und gibt es in den

letzten Jahren verschiedene Ansätze,die Debatte um Kri-

tisches Weißsein in die antirassistische Bildungsarbeit ein-

zubeziehen (DGB Bildungswerk 2005; Pech 2006;

Lück/Stützel 2009.)

EMPOWERMENT AUS DER PERSPEKTIVE VON
PEOPLE OF COLOR (JASMIN DEAN)

„Wir waren zwar nicht alle in der Vereinzelung groß ge-
worden, aber es war ein sehr bewusster Akt, all die ne-
gativen Namen und Fremdbezeichnungen zu verwerfen
und laut zu sagen: Wir sind Schwarze Frauen. Wir sind
Schwarze Lesben.“

(Ha/Lauré Al-Samarai/Mysorekar 2007, S. 348.)

Diese Aussage von Katja Kinder – rückblickend auf die

Gründung von ADEFRA – Schwarze Frauen in Deutschland
– benennt bereits, worum es im Kern bei Empowerment

geht: unsere verinnerlichte Minderwertigkeit und Ohn-

Macht zu überwinden. Dass wir als People of Color und

Schwarze Menschen rassistische Bilder verinnerlichen,

hängt mit der Geschichte des Kolonialismus und seinen

Auswirkungen auf den deutschen Kontext zusammen. Von

Anfang an war es Teil der kolonialen Eroberung, die Ko-

lonisierten nicht nur durch körperliche Gewalt, sondern

auch mit Hilfe des Erziehungssystems psychisch zu un-

terwerfen. Die Kolonisierten sollten die Normen und Wer-

te der Kolonisatoren übernehmen, so auch den rassisti-

schen Mythos von der Höherwertigkeit weißer Menschen.

Der Psychoanalytiker Frantz Fanon sprach in diesem Zu-

sammenhang von Entfremdung, die darin besteht, dass der

Kolonisierte sich selbst durch das Auge des Kolonisators

sieht. Dieses Prinzip ist heute dasselbe: Abwertende ge-

sellschaftliche Bilder und Diskurse haben oft unbewusst

unser Selbstbild beeinflusst.

Die gegenwärtige Situation von Schwarzen Menschen und

People of Color in Deutschland ist durch Vereinzelung und

die Abwesenheit starker Communities of Color ge-
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»‚WEISS‘ UND ‚SCHWARZ‘/‚OF COLOR‘ KENNZEICHNEN VERSCHIEDENE PERSPEKTIVEN 
AUF DIE GESELLSCHAFT, VERSCHIEDENE ORTE ODER POSITIONEN, VON DENEN AUS 
GESPROCHEN WIRD.



kennzeichnet. Das heißt, dass nicht alle, aber viele People

of Color in einem fast ausschließlich weißen Umfeld auf-

wachsen. Dadurch haben sie kaum Möglichkeiten, ihre Ras-

sismuserfahrungen mit nahestehenden Personen teilen und

verinnerlichten Rassismus überwinden zu können. Des-

halb sind Empowerment-Räume – geschlossene Räume

von People of Color – so wichtig. Hier allein kann ein

wechselseitiger Austausch von Erfahrungen stattfinden.

Auch über schmerzhafte Erfahrungen von Rassismus und

Ausgrenzung kann gesprochen werden, ohne dass diese

– wie so häufig in unserem Alltag – erneut in Frage ge-

stellt oder verharmlost werden. Das Prinzip des ge-

schlossenen Raums bedeutet, dass sowohl Teilnehmen-

de als auch Anleiter_innen ausschließlich People of Co-

lor sind. Für viele People of Color ist es enorm erleich-

ternd zu sehen, dass es anderen ähnlich ergangen ist, und

dass diese sich sehr gut in ihre Situation hineinversetzen

können. Durch den wechselseitigen Erfahrungsaustausch

können strukturelle, gesellschaftliche Gründe für indivi-

duelle Probleme sichtbar gemacht werden. Das ist von

großer Bedeutung, da die meisten von uns gewohnt sind,

Ursachen für individuelle Probleme ausschließlich bei uns

selbst zu suchen.

Doch dabei ist Vorsicht vor einer vorschnellen Verein-

heitlichung geboten. Historisch haben sich verschiedene

Rassismen herausgebildet, die zum Teil unterschiedlich funk-

tionieren und von denen, gegen die sie gerichtet sind, je-

weils anders erlebt werden. Es wichtig, Unterschiede un-

tereinander anzuerkennen. Doch ebenso wichtig ist es,

darüber nicht in einen ,Wettbewerb‘ einzutreten, wer

,schlimmer betroffen‘ ist. Vielversprechender ist die

Sichtweise, dass sich unsere Erfahrungen in ein und dem-

selben Punkt überschneiden, nämlich in Deutschland Ras-

sismus zu erfahren.

Zudem unterscheiden sich unsere Rassismuserfahrungen

auch dadurch von einander, dass es unter uns Machtdif-

ferenzen gibt, die sich nicht allein durch unterschiedliche

Rassismen erklären lassen, sondern mit weiteren gesell-

schaftlichen Strukturen wie beispielsweise Heterosexis-

mus und Sexismus unauflöslich verwoben sind. Eine mög-

liche Umgangsweise mit diesen Machtdifferenzen ist es,

weiter ausdifferenzierte Räume z.B. für Trans-/Frauen of

Color beziehungsweise Trans-/Männer of Color zu

schaffen, da ihre Rassismuserfahrungen sich in wichtigen

Punkten voneinander unterscheiden. So haben Frauen of

Color bereits seit den 1980er Jahren damit begonnen, die

Verwobenheit von Sexismus und Rassismus in ihren Er-

fahrungen zu analysieren. Darüber hinaus sollten wir of-

fen dafür bleiben, uns selbst nicht zu ,Opfern‘ zu erklä-

ren, denn wir haben z.B. alleine durch unseren Wohnort

im globalen Norden Privilegien, die uns mit weißen Deut-

schen strukturell gemeinsam sind.

Im Bereich der politischen Bildung hat die Projektinitia-

tive HAKRA aus Berlin einen wichtigen Beitrag zur Ent-

wicklung des Empowerment-Ansatzes geleistet.1 HAKRA

ist 2005 aus der Kritik an bestehenden Bildungskonzep-

ten, welche die Perspektiven von People of Color ver-

nachlässigen, und dem Bedürfnis nach selbstbestimmten

und geschützten People of Color-Räumen heraus ent-

standen. HAKRA bietet in regelmäßigen Abständen Em-

powerment-Trainings gegen Rassismus an, mit dem Ziel,

durch einen Wissens- und Erfahrungsaustausch alltägliche

und politische Widerstandsstrategien aus der Perspekti-

ve von People of Color zu entwickeln. Diese Trainings sind

in zwei Module von je zweieinhalb bis drei Tagen aufge-

teilt. Im ersten Modul findet eine Annäherung an das

Thema Rassismus statt, u.a. über die Methode der (fa-

milien-)biografischen und migrationsgeschichtlichen Er-

innerungsarbeit. Das zweite Modul ist darauf ausgerich-

tet, mit Hilfe des „Theaters der Unterdrückten“ nach Au-

gusto Boal Strategien gegen Rassismus zu entwickeln (vgl.

Yigit/Can 2006). Inzwischen gibt es auch zahlreiche freie

Empowerment-Trainer_innen, die mit jeweils unter-

schiedlichen Methoden und Lernformen arbeiten, z.B. mit

der Lektüre autobiografischer Texte, kreativem Schreiben

oder Theater- und Filmprojekten. Ein Beispiel für ein län-

gerfristiges Empowerment-Projekt ist „YoungStar-Thea-
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»DURCH DEN WECHSELSEITIGEN ERFAHRUNGSAUSTAUSCH KÖNNEN STRUKTURELLE, 
GESELLSCHAFTLICHE GRÜNDE FÜR INDIVIDUELLE PROBLEME SICHTBAR GEMACHT WERDEN. 



ter – Schwarze Jugendliche im Mittelpunkt“, aus dem 2008

das Theaterstück „real life: Deutschland“ hervorging2 Mitt-

lerweile gab es auch mehrtägige Empowerment-Konfe-

renzen bzw. -Foren aus der Perspektive von People of Co-

lor, bei denen z.B. Vorträge gehalten wurden und ge-

meinsame Freizeitaktivitäten stattgefunden haben. Das letz-

te Forum fand unter dem Motto „move on up!“ im Herbst

2008 in Berlin statt. Allen Veranstaltungen und Aktivitä-

ten gemeinsam ist der Gedanke, durch die Thematisierung

von Alltagserfahrung unsere auto/biografischen Per-

spektiven miteinander in Beziehung zu setzen und dadurch

gegenseitiges Empowerment zu ermöglichen.

KRITISCHE REFLEXION VON WEISSSEIN 
IN DER POLITISCHEN BILDUNGSARBEIT 
(KEVIN STÜTZEL)

Meine politische Haltung gegenüber Rassismus ist von mei-

ner gesellschaftlichen Position als weißem Mann zu tren-

nen. Dieser zunächst vielleicht etwas abstrakt wirkende

Satz ist für mich eine zentrale Erkenntnis in meiner Aus-

einandersetzung mit Weißsein. Konkret bedeutet es für

mich, anzuerkennen, dass Kolonialismus und Rassismus eine

Realität der Ungleichheit geschaffen haben, die auch mei-

ne Wahrnehmung der Welt strukturiert, obwohl ich kei-

ne Rassismuserfahrungen mache(n muss).  Als weißer Mann

bekomme ich einerseits innerhalb rassistischer Struktu-

ren eine privilegierte Position zugewiesen. Andererseits

prägt Weißsein als Macht- und Wissenssystem mein ei-

genes (unbewusstes) Selbst- und Identitätskonzept, was

beispielsweise meine Wahrnehmung und meine Sprache

betrifft, und beeinflusst meine Interaktion mit Schwarzen

Menschen und People of Color. Dieses wechselseitige Ver-

hältnis von Rassismus haben Schwarze Menschen und

People of Color sowie – von ihrer Perspektive stark be-

einflusste – akademische Forschungsrichtungen wie die

PostkolonialeTheorie immer wieder thematisiert und kri-

tisiert.

Die weiße US-amerikanische Sozialwissenschaftlerin Peg-

gy McIntosh hat für die Auseinandersetzung mit weißen

Privilegien das Bild eines „unsichtbaren Rucksacks voller

Vorteile“ gebraucht. In einem selbstreflexiven Artikel er-

stellte sie aus der Ich-Perspektive einen Katalog mit Pri-

vilegien, die ihr als weißer Person ohne eigene Vorleistungen

zugestanden werden (McIntosh 1988). Einige Privilegien

geben ihr dabei die Sicherheit, sich in der Welt zu Hau-

se zu fühlen.3Weitere schützen sie vor Gefahren rassi-

stischer Diskriminierung und rassistischer Angriffe, die für

Schwarze Menschen und People of Color Lebensrealitäten
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darstellen.4 Manche Privilegien ersparen ihr Angst, Ärger

oder das Gefühl nicht willkommen oder nicht präsent zu

sein.5 McIntosh macht deutlich, dass sich der Einsatz wei-

ßer Privilegien der Wahrnehmung der Begünstigten ent-

zieht. Ihre Aufzählung zeigt Privilegien, die auch meinen

Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen prägen und die

sich auf meinen Alltag und auch auf meine Arbeit als wei-

ßer Teamer in der antirassistischen Bildungsarbeit aus-

wirken. Ich muss beispielsweise selten begründen, war-

um ich in diesem Bereich tätig bin, obwohl ich selbst kei-

ne Rassismuserfahrungen mache(n muss). Die Situation,

dass sich viele der Angebote in diesem Bereich zudem aus-

schließlich an weiße Angehörige der Mehrheitsgesellschaft

richten, kommt mir entgegen und gibt mir das Gefühl will-

kommen zu sein.

Weiße Privilegien wahrzunehmen bedeutet für mich, in

diesem Zusammenhang meine Rolle als weißer Teamer

zu reflektieren und als eine begrenzte Perspektive zu be-

greifen. Nicht-Wissen zuzulassen, Klarheit über eigene

Grenzen zu haben und universalistische Analysen zu ver-

meiden, sind einige wichtige Schlussfolgerungen, die mit

der kritischen Reflexion von Weißsein in der antirassi-

stischen Bildungsarbeit für mich einhergehen und die eine

veränderte Haltung als weißer Pädagoge nach sich ziehen.

Neben der Auseinandersetzung und Verantwortungs-

übernahme für weiße Privilegien geht es mir darum, Weiß-

sein als Teil meines eigenen (unbewussten) Selbst- und Iden-

titätskonzepts zu reflektieren. Weißsein beeinflusst als

Macht- und Wissenssystem meine Interaktion mit

Schwarzen Menschen und People of Color. Die gesell-

schaftlich vorherrschende Sprache und Darstellung von

Schwarzen Menschen und People of Color ist von Ras-

sismen durchzogen und repräsentiert weiße gesell-

schaftliche Privilegien und Hierarchien. Sie verletzt sy-

stematisch Schwarze Menschen und People of Color und

negiert ihre Perspektiven. Mich mit der Wirkung von Spra-

che und meiner (Sprech)Position zu beschäftigen, bedeutet

für mich, auf einen weniger verletzenden Umgang mit

Schwarzen Menschen und People of Color hinzuarbei-

ten. Hierfür ist es mir vor allem wichtig an Hand bio-

grafisch-persönlicher Erfahrungen wahrzunehmen, wie mei-

ne Interaktion mit Schwarzen Menschen und People of

Color von Rassismus und Weißsein beeinflusst wird, und

mich nicht allein theoretisch mit Rassismus auseinander

zu setzen.

Die Notwendigkeit und Besonderheit des Ansatzes der

kritischen Reflexion von Weißsein in der politischen Bil-
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dungsarbeit besteht für mich – neben der bereits skiz-

zierten Analyse von Rassismus – im biografisch-persön-

lichen Zugang. Ziel des Ansatzes muss es daher sein, Re-

flexionsprozesse zu initiieren, um die eigene (weiße) Per-

spektive und (eigene) weiße Privilegien bewusst zu ma-

chen. Hierfür haben sich verschiedene methodische Zu-

gänge bewährt (vgl. Lück/ Stützel 2009, 341), auch wenn

dies nicht dazu führt, dass ein ausformuliertes methodi-

sches Konzept mit genauen Handlungsanweisungen vor-

liegt. Momentan werden Seminare zur kritischen Refle-

xion von Weißsein vor allem in antirassistischen und fe-

ministischen Kontexten angeboten. Viele Teilnehmer_in-

nen sind selbst in der politischen Bildungsarbeit tätig, an-

dere studieren oder sind in antirassistischen Initiativen ak-

tiv, einige kommen aus der Sozialen Arbeit. In den Semi-

naren dominieren weiße Themen den Raum. Seminare, die

den Versuch machen, Rassismus und Weißsein in einem

Raum zu reflektieren, in dem auch Schwarze/of Color Per-

spektiven auf Weißsein sichtbar sind, müssten daher in ei-

ner anderen Teamkonstellation durchgeführt werden. Die

inhaltliche Arbeit beginnt so auch damit, die genaue Zu-

sammensetzung der Teilnehmenden abzufragen. Wird bei

einem potentiellen Auftrag deutlich, dass auch Personen

teilnehmen möchten, die Rassismuserfahrungen ma-

chen, sollte diesen die Konzeption des Seminars offen ge-

legt werden. Gemeinsam kann überlegt werden, welche

Bedingungen geschaffen werden müssen, um das Seminar

durchzuführen. Vor allem ist es wichtig, die Teamkonstel-

lation neu zu überdenken. So können Kolleg_innen of Co-

lor hinzugezogen und es sollte geprüft werden, ob es mög-

lich ist, parallel einen Empowerment-Workshop anzu-

bieten.

EMPOWERMENT UND KRITISCHES WEISSSEIN
– POLITISCHE SUCHBEWEGUNGEN – POLITI-
SCHE PERSPEKTIVEN

Wie wir deutlich gemacht haben, handelt es sich sowohl

bei Empowerment aus der Perspektive von People of Co-

lor als auch bei der kritischen Reflexion von Weißsein um

politische Ziele, die zunehmend in Bildungskonzepte über-

tragen werden, und nicht um eigenständige pädagogische

Konzepte. Der Hintergrund der Ansätze in den politischen

Kämpfen von Schwarzen und People of Color und ihrer

Kritik an Weißsein führt dabei zu einer engen Verknüp-

fung mit aktuellen feministischen und antirassistischen po-

litischen Debatten und Kämpfen. Die Einsprüche von

Schwarzen Frauen und Frauen of Color sowie Frauen mit

Behinderung innerhalb des Feminismus und ihre Kritiken

am „universellen Subjekt Frau“ seit den 1980er Jahren ha-

ben inzwischen vermehrt Eingang in den akademischen

Feminismus gefunden und werden heute unter dem Stich-

wort „Intersektionalität“ diskutiert. Über die Institutio-

nalisierung der Critical Whiteness Studies, der Gender Stu-

dies und der Postkolonialen Theorie an verschiedenen Uni-

versitäten fließen sie in Form akademischer Untersu-

chungen und Konzepte in die aktuelle Diskussion um Em-

powerment, Weißsein und Politische Bildung zurück. Der

Fokus der Auseinandersetzung wird hierbei erweitert und

die Verwobenheit von Rassismus mit anderen Macht-

strukturen wie z.B. Heteronormativität, Sexismus, Homo-

und Transphobie, sowie mit Aspekten wie Klasse und kör-

perliche Verfasstheit/Behinderung („ableism“) vermehrt

analysiert.

Empowerment aus der Perspektive von People of Color

und die kritische Reflexion von Weißsein sollten unseres

Erachtens an die Sichtweise anknüpfen, dass Erfahrungen

der Dominanz und der Diskriminierung immer auf viel-

fältige Weise miteinander verwoben sind. Wir verstehen

sie in diesem Sinne gewissermaßen als „erweiterte po-

litische Suchbewegungen“ zum Abbau von Ausgrenzung,

Diskriminierung und Herrschaft. Daher halten wir es für

wichtig, Räume für die Auseinandersetzung mit spezifischen

Machtpositionen zu schaffen, z.B. für Männer of Color oder

für weiße Frauen. Das Prinzip des „geschlossenen“ oder

„geschützten“ Raums sehen wir dabei jedoch als unab-

dingbar an, da unseres Erachtens nicht alles überall the-

matisierbar ist, sondern geteilte Diskriminierungserfah-

rungen eine wichtige Basis für ein von gegenseitigem Ver-
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trauen geprägten Austausch darstellen. In der Praxis der

rassismuskritischen Bildungsarbeit ist unserer Erfahrung

nach eine sehr große Sensibilität im Umgang mit ver-

schiedenen Perspektiven bezüglich Rassismus erforder-

lich. Gerade in transkulturellen Gruppen, die den Nor-

malfall jeder Bildungspraxis darstellen, ist es wichtig, ver-

schiedene Machtpositionen und Perspektiven nicht zu

übergehen, sondern zum Thema zu machen. Dazu ist es

sinnvoll, dass auch das Anleiter_innen-Team aus einer Per-

son of Color und einer weißen Person zusammengesetzt

ist und so beide Perspektiven auf der Ebene der Tea-

mer_innen vertreten sind. Darüber hinaus kann auch in

transkulturellen Gruppen einerseits ein geschlossener

Raum für People of Color und andererseits ein Raum für

weiße Personen zur Auseinandersetzung mit weißen Denk-

und Verhaltensmustern geschaffen werden. Gemeinsame

Räume von weißen Personen und People of Color sind

ebenfalls wichtig, können aber nicht das Gleiche leisten

wie (zeitweilig) getrennte Gruppen. 

Nicht immer ist es jedoch hilfreich, eine transkulturelle

Gruppe aufzuteilen. Dies setzt voraus, dass die Teilneh-

menden eine Gruppentrennung als positiv empfinden. Bei

Gruppentrennungen in eine weiße Gruppe und eine Grup-

pe von People of Color sollte letztere die Teilung auf kei-

nen Fall als Wiederholung einer im Alltag häufig gemachten

Ausgrenzungserfahrung erleben. So muss von Fall zu Fall

entschieden werden, was für die jeweilige Zielgruppe pas-

send ist.

SCHLUSS 

Empowerment aus der Perspektive von People of Color

und die kritische Reflexion von Weißsein stellen für uns

untrennbar miteinander verbundene politische Ziele und

Ansätze dar, die auf verschiedenen Ebenen verwirklicht

werden sollten: sowohl auf der Ebene der Bildungsan-

gebote, als auch auf der Ebene der Zusammensetzung der

Teams und der Stellenvergabe. Die Ausblendung von Per-

spektivität und Nicht-Benennung der eigenen (weißen)

Sprechposition in der politischen Bildungsarbeit in

Deutschland hat dabei eine lange Tradition, die bis zu den

kolonialen Mustern der deutschen Pädagogik der Jahr-

hundertwende und der paternalistischen „Ausländer-

pädagogik“ der 1970er Jahre zurückreicht. 

Auch die heutigen machtvollen Politiken, die People of Co-

lor meist nur in Verbindung mit Problemdiskursen als

34



Adressat_innen und Akteur_innen von Bildungsarbeit se-

hen, haben mit der immer noch nahezu ungebrochenen

weißen Definitionsmacht zu tun. 

Eine machtverleugnende politische und antirassistische Bil-

dungsarbeit, die spezifische gesellschaftliche Positionen

nicht sehen will, läuft Gefahr, die Ungleichheit im Verhältnis

zwischen weißen Mehrheitsangehörigen und Schwarzen

Menschen und People of Color zu verstärken, indem sie

in ihren Angeboten und ihren Strukturen die gesell-

schaftliche Hierarchie zwischen beiden Gruppen wie-

derholt. Empowerment aus der Perspektive von People

of Color und die kritische Reflexion von Weißsein for-

dern nicht zuletzt dazu auf, den Blick auf die Bildungs-

landschaft und die Pädagogik selbst zu richten und die dar-

in enthaltenen Ungleichheitsverhältnisse wahrzuneh-

men und abzubauen.

„Es muss was passieren!“

ANMERKUNGEN

1 Phönix e.V. arbeitet ebenfalls seit langem mit geschlossen Räu-

men nur für Schwarze Menschen und People of Color.

2 http://www.youngstartheater.net/

3 „I can think over many options, social, political, imaginative or

professional, without asking whether a person of my race would

be accepted or allowed to do what I want to do.”

4 „I do not have to educate my children to be aware of system-

ic racism for their own daily physical protection.“

5 „I can worry about racism without being seen as self-interested

or self-seeking.“
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EINDRÜCKE - REFLEXIONEN - AUSBLICKE:
IMPULSE DES WORKSHOPS FÜR EINE INTERKULTURELLE, 

RASSISMUSKRITISCHE UND DIVERSITÄTSBEWUSSTE POLITISCHE BILDUNG



Auf der Grundlage der verschiedenen Workshopbeiträ-

ge und –diskussionen soll im Folgenden der Versuch un-

ternommen werden, Eindrücke zu formulieren, Reflexionen

anzustellen und Ausblicke zu wagen hinsichtlich möglicher

und notwendiger analytischer, konzeptioneller und me-

thodischer Weiterentwicklungen im Feld einer interkul-

turellen politischen Bildung in der Migrationsgesell-

schaft. 

Dabei richtet sich der Fokus der Betrachtung auf meh-

rere Ebenen:

eine analytische Erschließung des Themenfeldes Mi-

gration – Rassismus – Interkulturalität sowie sei-

ner Zusammenhänge mit anderen Identitätskate-

gorien und deren Einbettung in gesellschaftspoli-

tische Strukturen;

die pädagogische Bearbeitung durch unterschied-

liche konzeptionelle Ansätze;

eine selbstreflexive Positionierung und Professio-

nalisierung der Pädagog_innen als Grundlage und

Voraussetzung dieser Bildungsarbeit;

ein Verbindung zu den Lebens- und Lernbedin-

gungen, Selbstverständnissen und Interessen der

Zielgruppen dieser Arbeit und

die Bedeutung von Netzwerkbildung sowie einer

professions- und ansatzübergreifenden Zusam-

menarbeit unterschiedlichster Akteur_innen. 

GESELLSCHAFTSPOLITISCHE PERSPEKTIVEN:
RASSISMUSKRITIK UND DIVERSITÄTSBEWUSST-
SEIN STATT KULTURALISIERUNG UND ZU-
SCHREIBUNGEN

Den verschiedenen hier vorgestellten Ansätzen – Men-

schenrechtsbildung, Social Justice-Trainings und Empo-

werment von People of Color/Kritische Reflexion von

Weißsein in der Bildungsarbeit – ist als eine unverzicht-

bare Grundlage der konsequente Bezug auf gesell-

schaftspolitische Strukturen und Prozesse einbeschrieben.

Durch ihre jeweilige Entstehungsgeschichte (in Verbindung

mit sozialen Kämpfen), ihr Selbstverständnis (als politische

Projekte bzw. Ziele) und ihre konzeptionellen Ansatzpunkte

und Zielsetzungen („Kritik der durch Rassismus ge-

schaffenen hierarchischen Ordnung“ bzw. „Abschaffung

jeder Form von Herrschaft“) bedingt, stellen Rassismus-

kritik und die Thematisierung von sozialer Exklusion und

rechtlicher Diskriminierung sowie unterschiedlichen

Ressourcenzugängen einen gemeinsamen Kern der An-

sätze dar. Dies unterscheidet die Konzepte einerseits von

vielen Formen interkulturellen Lernens, die durch ver-

einfachende und Dominanz verschleiernde Erklärungs-

muster differenter Kulturen und ihren alleinigen Fokus auf

das Kommunikationsverhalten und die Empathiefähigkeit

einzelner Individuen häufig zur Stabilisierung von gesell-

schaftlichen Hierarchien beitragen. Andererseits zeigt es

ihren Charakter als politische Bildung auf und verdeut-

licht damit Potentiale, die hierin für die gesamte Profes-

sion liegen.

Neben der konstitutiven politischen Perspektive wurde

in den Beiträgen die Bedeutung des Gedankens von In-

tersektionalität für die drei Ansätze deutlich, d.h. die in-

haltliche Verbindung zu anderen Identitätskategorien

und Machtverhältnissen10: Im Bereich der Social Justice

Trainings beispielsweise wird die Vielfalt der sozialen Iden-

titäten und Gruppenzugehörigkeiten explizit zum Thema

gemacht und die anschließende Bearbeitung der Themen

Rassismus, Antisemitismus, Klassismus oder Sexis-

mus/Heterosexismus in modularer Form angeboten. Auch

im Bereich der Menschenrechtsbildung wird auf die „an-

deren Formen der Vielfalt zwischen Kindern und Ju-

gendlichen […] wie z.B. Geschlecht, Behinderung, sozia-

le Herkunft, sexuelle Identität“ (Thiemann) hingewiesen

und die Frage nach einem Umgang mit dieser Hetero-

genität aufgeworfen, der allen gerecht wird. Auf die Ver-

wobenheit unterschiedlicher gesellschaftlicher Macht-

strukturen – beispielhaft Rassismus und Sexismus - so-

wie die hieraus resultierenden Konsequenzen für die kon-

zeptionelle Anlage von Bildungsarbeit gehen die Refle-
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xionen zu Empowerment- und Critical Whiteness-An-

sätzen ein. Das Bewusstsein für die Diversität von Ziel-

gruppen und das Konzept der Intersektionalität als Grund-

lage der Arbeit bieten die Möglichkeit, den komplexen

sozialen Bedingungen, in denen Bildungsarbeit stattfin-

det und auf die sie sich einstellen muss, stärker gerecht

zu werden.

Eine für die konzeptionelle Arbeit in der politischen Bil-

dung bedeutsame Frage bleibt dabei, wie sich über-

schneidende Diskriminierungserfahrungen  bzw. die

Verbindung von Machtstrukturen konkret berücksich-

tigt werden können. Die Modularisierung im Social Ju-

stice-Bereich differenziert einerseits stark aus und hält

viele Angebote vor, andererseits stellt sich hier die Fra-

ge, inwiefern in der Praxis nicht durch die Konzentra-

tion auf einzelne Module dem intersektionalen Gedan-

ken widersprochen wird. Bei der deutlichen Fokussie-

rung auf rassistische Gesellschaftsstrukturen als Bil-

dungsanlass und -thema – exemplarisch im Bereich Em-

powerment von People of Color/ Critical Whiteness –
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stellt sich die Frage inwiefern der Einbezug weiterer Ka-

tegorien nicht allzu sehr von dem Engagement einzelner

Pädagog_innen abhängt, weil eine strukturelle Veranke-

rung nur eingeschränkt vorgesehen ist.

VERSCHIEDENE ANSATZPUNKTE IN DEN BIL-
DUNGSKONZEPTEN: GERECHTIGKEIT, RECHTE
UND EMPOWERMENT / PRIVILEGIENREFLEXI-
ON

In der Spezifizierung der Ansatzpunkte der verschiede-

nen präsentierten Ansätze zeigen sich sowohl die jeweils

zugrunde liegenden theoretischen Kontexte als auch die

jeweiligen Entstehensbedingungen und Einsatzgebiete, de-

nen grundsätzlich eine enge Verknüpfung mit den gesell-

schaftlichen Strukturen gemein ist. Unterschiede lassen

sich in den inhaltlichen Referenzpunkten, der Themenbreite

und -vielfalt, den jeweiligen Zielgruppen, dem Charakter

des Ansatzes und den Schwerpunkten in den Zielsetzungen

feststellen. 

Ideen von Gleichheit und Gleichberechtigung aller Men-

schen, Empathie mit von Exklusion Bedrohten und En-

gagementbereitschaft gegen Diskriminierung können

nicht als Konsens bei den Teilnehmer_innen von Bil-

dungsarbeit vorausgesetzt werden. Die Menschenrech-

te als kritischer Maßstab und politisch-rechtliche Grund-

normen des Zusammenlebens, auf die es sich gesell-

schaftlich und im Bildungsprozess zunächst zu verständigen

gilt, stellen den Referenzrahmen für die Menschen-

rechtsbildung dar, um mit dieser Problematik umzugehen.

Eine (weit gefasste) Vorstellung von sozialer Gerechtig-

keit und die eigene Verortung in komplexen gesell-

schaftlichen Dominanzstrukturen ist Vision und Bezugs-

punkt des Social Justice-Trainings. Mit der Figur des „Trig-

ger“ wird dabei versucht, für eigene, an stereotypen Vor-

stellungen orientierte Handlungen zu sensibilisieren und

als solche wahrgenommene Handlungen anderer zu the-

matisieren. Die Ansätze von Empowerment von People

of Color und Kritischer Reflexion von Weißsein betonen

die Relevanz der Selbstpositionierung in rassistischen Struk-

turen, d.h. die Reflexion gesellschaftlicher Verhältnisse aus-

gehend von der eigenen Eingebundenheit. Ziel ist es ei-

nerseits, die vermeintliche Neutralität von (weißen) Stand-

punkten in Frage zu stellen und das Sprechen über ‚An-

dere’ zu verhindern, andererseits sollen die so geschaf-

fenen Räume die Möglichkeit für Erfahrungsaustausch und

Reflexion bieten, durch die gegenseitige Unterstützung bei

rassistischen Erfahrungen/Strukturen entwickelt (Empo-

werment) bzw. Wahrnehmungsstrukturen hinterfragt

und Privilegien(abgabe) thematisiert werden können

(Critical Whiteness).

Als gemeinsame Aspekte der Ansätze lassen sich - in un-

terschiedlicher Gewichtung – der Bezug auf Empower-

ment-Ideen, die Reflexion der eigenen Eingebundenheit

in gesellschaftliche Machtverhältnisse, die Thematisierung

von Diskriminierungsstrukturen sowie die Förderung von

gesellschaftlicher Teilhabe und Handlungsfähigkeit festhalten.

In seiner Stellungnahme zur Pluralität als Normalität für

Kinder und Jugendliche formuliert das Bundesjugendku-

ratorium: „Soziales wird beständig in Kategorien der kul-

turellen Differenz beschrieben. InWirklichkeit verliert der

‚Migrationshintergrund’ aber an Erklärungskraft. [...] Die

Hervorhebung der kulturellen Differenz hat weniger eine

analytische Qualität, sie ist vielmehr eine formierende De-

finition und hat eine entlastende Funktion. Die Spaltung

der Gesellschaft in zwei Kollektive mit und ohne Migra-

tionshintergrund leistet einen erheblichen Beitrag zur Bei-

behaltung von Gegensätzen.“11 Die hier vorgestellten An-

sätze zeigen in diesem Kontext möglicherweise einen Weg

auf, Rassismus und Diskriminierung in der politischen Bil-

dung zu thematisieren ohne kulturelle Differenzen zu kon-

struieren oder dramatisieren.

Stärker in den Fokus konzeptioneller Überlegungen der

politischen Bildung genommen müssten in diesem Zu-

sammenhang (kritische) Fragen nach den – konzeptionellen

wie materiellen - Räumen von Bildungsarbeit:  Welche Rol-

le spielen Empowerment-Räume? Wo gibt es Freiräume
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zu Selbstbestimmung? Wie steht es um die Legitimation

von Räumen für die gesellschaftlich Privilegierten? Wer

hat Zugang zu diesen Räumen und wer bestimmt die Zu-

gangsrechte? An welchen Stellen müssen Räume in der

Bildungspraxis differenziert werden? Und wo findet die

Ausdifferenzierung ihre Grenzen (ist am Ende jedem/r

Teilnehmer_in ein eigener Raum vorbehalten?)? Und wel-

che (auch negativen) Folgen können diese Räume und die

damit verbundenen (symbolischen) Zuordnungen be-

wirken?

GRUNDLAGEN FÜR EINE GELINGENDE
PÄDAGOGISCHE PRAXIS: SELBSTREFLEXION
UND QUALIFIZIERUNG

Gegenstand intensiver Reflexion bei den vorgestellten Kon-

zepten ist die Frage nach der Rolle, die die Teamer_in-

nen in der bildungspolitischen und pädagogischen Praxis

einnehmen. Die verbindende Grundlage stellt dabei der

Anspruch einer umfassenden Selbstreflexion und eigenen

Positionierung dar. Exemplarisch machen die Ausführun-

gen zum Ansatz der Kritischen Reflexion von Weißsein

in der Bildungsarbeit deutlich, dass der pädagogischen Ar-

beit die Auseinandersetzung mit eigenen Selbst- und Iden-

titätskonzepten, Wahrnehmungen und begrenzten Per-

spektiven vorausgeht.  

Verbunden mit diesem Anspruch wurden im Workshop

die Notwendigkeit von und der Wunsch nach Qualifi-

zierung formuliert. Es gebe einen hohen und wohl noch

zunehmenden Bedarf an professioneller und die Profes-

sion betreffender Auseinandersetzung politischer Ju-

gendbildner_innen mit theoretischen und praktischen Im-

pulsen rund um das Arbeitsfeld interkultureller, rassis-

muskritischer Jugendbildung. Als gegenwärtige und zu-

künftige Anforderungen kristallisieren sich dabei beson-

ders folgende Aspekte heraus:

Verständigung über gemeinsame theoretische

Grundlagen und Strategien,

gemeinsame Auseinandersetzung über bzw. Ent-

wicklung von neuen Begrifflichkeiten und (päd-

agogischen) Konzepten im Arbeitsfeld,

Reflexion des (pädagogischen) Umgangs in Bil-

dungsprozessen mit Diskriminierungen und ge-

sellschaftlicher Ausgrenzung,

Notwendigkeit zu Selbstverständnis-Debatten auf

organisationaler Ebene,

Notwendigkeit und Bereitschaft zu eigenem selbst-

reflexivem Lernen,

Offenheit, über die „Grenzen“ des persönlichen

Arbeitsfeldes hinaus zu schauen,

Notwendigkeit und Chancen für Synergieeffekte

durch den Austausch mit Personen, die in ähnlichen

Themenfeldern arbeiten und aktiv sind.

Die genannten Anforderungen machen angesichts der nicht

nur im Vorwort beschriebenen Situationsbestimmung deut-

lich, dass sich die Träger der politischen Bildung und da-

mit die haupt- und nebenamtlich in diesem Bereich Tä-

tigen mit neuen Ansätzen und Theoriekonzepten mit Blick

auf die politische Jugendbildung im Kontext von Rassis-

mus und Diskriminierung zukünftig verstärkt auseinan-

der setzen müssen. Im Workshop wurde aber auch deut-

lich, dass diese Notwendigkeit einhergeht mit der Be-

reitschaft der in Bildungskontexten handelnden Personen,

sich diesen Aufgaben zu stellen, u. a. da klassische Ansät-

ze interkultureller Bildung an vielen Stellen nicht mehr ge-

nügen oder im Hinblick auf ihre Ergebnisse und vielfäl-

tigsten Anforderungen nicht zufrieden stellen können. 

In gewissem Sinne stellte der Workshop selbst durch sei-

ne Verbindung aus wissenschaftstbezogenen Impulsen, Vor-

stellung praktischer Bildungsansätze und Methoden der

Selbstreflexion eine Teamer_innenqualifizierung in dieser

Hinsicht dar:

Für die Teilnehmer_innen, die in verschiedenen Arbeits-

feldern als Multiplikator_innen der interkulturellen und

rassismuskritischen Bildungsarbeit wirken, bot der Work-

shop die Chance, nicht nur die dem jeweiligen Ansatz zu-
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grunde liegende Theorie und Zielsetzung kennen zu ler-

nen, sondern durch Elemente der Selbstreflexion auch

Erkenntnisse über die eigene Verortung innerhalb der Ge-

sellschaft sowie die eigene Rolle als Teamer_in in poli-

tischen Bildungsprozessen mit jugendlichen Zielgruppen

zu gewinnen, eigene Dominanz- und Diskriminierungs-

erfahrungen sowie Ambivalenzen, Unmut und Unsi-

cherheiten zu reflektieren.

Ein wichtiger Aspekt in der Frage der Qualifizierung des

pädagogischen Personals ist die Frage nach seiner Zu-

sammensetzung. Auch für die politische Bildung gilt, dass

in der Regel die Teamer_innenschaft weniger vielfältig zu-

sammengesetzt ist als die Teilnehmer_innenschaft, teil-

weise – z.B. in der Frage der sozialen Herkunft – gera-

dezu entgegengesetzt. Hier sind Prozesse institutionel-

ler Öffnungen notwendig. Inwiefern es auch für die ein-

zelne Konzeption eines konkreten Seminars überhaupt

von Bedeutung, wünschenswert, wichtig oder unerläss-

lich ist, dass die Teamzusammensetzung die Sozial-

struktur der Teilnehmer_innengruppe widerspiegelt,

ist einerseits eine umfangreiche allgemeine Debatte und
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muss andererseits auch immer wieder neu bestimmt wer-

den. 

ZIELGRUPPE JUGENDLICHE: PÄDAGOGISCHER
UMGANG MIT LEBENSREALITÄTEN ZWI-
SCHEN INKLUSION/EXKLUSION UND SELBST-
/FREMDZUSCHREIBUNGEN

Gemäß den jeweiligen grundsätzlichen Herangehensweisen

ist der Blick auf die Zielgruppen der Bildungsarbeit im Rah-

men der vorgestellten Ansätze davon geprägt, die Ju-

gendlichen in ihrer umfassenden Vielfalt wahrzunehmen,

d.h. die Perspektive der Intersektionalität auch an dem

Punkt anzuwenden, an dem es darum geht, für die päd-

agogische Praxis festzustellen, welche Identitätsaspekte

aktuell wie bedeutsam für den/die Einzelne_n sind und

welche gesellschaftlichen Strukturen zu dem Zeitpunkt

stärker oder schwächer prägen oder einengen. Die Par-

allelität von einerseits die Lebensrealitäten stark beein-

flussenden ökonomischen, rechtlichen und sozialen

Strukturen sowie vorherrschenden gesellschaftlichen

Vorstellungen und andererseits durchaus vorhandenen

Handlungsspielräumen des Individuums führt zu einer Vor-

stellung von Veränderungsperspektiven in und durch die

Bildungsarbeit mit Jugendlichen.

Während in den konzeptionellen Ausführungen zu den

einzelnen Ansätzen von Bildungsarbeit weniger auf kon-

krete Zielgruppen eingegangen wurde, bezogen sich ei-

nige Überlegungen der Workshop-Teilnehmer_innen

auf damit verbundene Fragestellungen: 

Welche kognitiven Anforderungen sind mit den An-

sätzen verbunden? Welche Bereitschaft und Kompetenz

zu Selbstreflexivität ist notwendig? Die Konzentration auf

kognitive Elemente und der Verzicht auf spielerische Me-

thoden im Ansatz der Social Justice-Trainings wirft da-

bei Fragen nach Erfahrungswerten mit Zielgruppen

jenseits von Multiplikator_innen auf, die mangels (brei-

ter) Praxis bislang nicht verlässlich beantwortet werden

können. Lassen sich rein kognitive Zugänge mit Jugend-

lichen überhaupt gewinnbringend einsetzen? Bezüglich

der Kritischen Reflexion von Weißsein erlangt die Fra-

ge nach den Voreinstellungen der Teilnehmer_innen und

ihrer Bereitschaft sich empathisch auf Bildungs- und Re-

flexionsprozesse einzulassen erneut Relevanz. Die An-

sätze könnten dort ihre Grenzen haben, wo Teilnehmende

nicht die notwendige Offenheit und Bereitschaft mit-

bringen würden, sich auf entsprechende Themen und Me-

thoden einzulassen. Dies gilt beispielsweise nicht nur für

die Bildungsarbeit mit rechtsorientierten Jugendlichen,

sondern auch für Veranstaltungen mit Jugendlichen, die

unterschiedliche persönliche Erfahrungen von Diskri-

minierungen mitbringen.

Welche Potentiale entfalten Irritationen innerhalb

der Ansätze für die Bildungsarbeit mit Jugendlichen? Hier

greifen die Ansätze Erfahrungen aus der antirassistischen,

aber auch aus der geschlechtsbezogenen identitätskriti-

schen Bildungsarbeit auf, die betonen, dass es weniger um

das alleinige Aufzeigen und die Stabilisierung von „guten“

Identitäten und Lebensentwürfen gehen kann, sondern viel-

mehr Irritationen unhinterfragte Normalität reflektieren

und Auslöser für neue Lernprozesse sein können. Die da-

mit verbundenen Unsicherheiten gilt es als nicht beun-

ruhigend wahrzunehmen. Irritationen könnten auch eine

Möglichkeit darstellen, um nicht in die Falle von Wider-

ständen aufgrund moralisierender pädagogischer Stand-

punkte zu tappen.

Wie wirkt sich die konzeptionelle Ausdifferenzie-
rung von Diskriminierungsstrukturen und -erfahrungen

auf die teilnehmenden Jugendlichen aus? Hier steht ei-

nerseits der Balanceakt zwischen Dramatisierung und Ent-

dramatisierung der jeweiligen Kategorie im Vorder-

grund. Also die Frage nach dem Verhältnis von Sensibili-

sierung der Teilnehmenden für Differenzen, die gesell-

schaftlich mit Dominanzverhältnissen verbunden sind, und

dem Bestreben nach Entkategorisierung um beispielsweise

das „Othering“ von einzelnen Jugendlichen zu verhindern12. 
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Die Problematik dieses Aspekts wird zugespitzt an Me-

thoden der Kategorienzuordnung (s. die Übung im

Grundmodul des Social Justice Traings) oder an der fak-

tischen Notwendigkeit sich Räumen zuzuordnen (Em-

powerment/ Critical Whiteness) deutlich. Um auf diese

Schwierigkeiten in der Seminarpraxis konzeptionelle Ant-

worten zu finden, bedarf es Pädagog_innen, die sich ei-

nerseits mit der entsprechenden Theorie beschäftigt ha-

ben und andererseits über ein ausreichendes Maß an

Kenntnis und Einfühlungsvermögen in die Lage der Teil-

nehmer_innen verfügen.

Schließlich gilt es an dieser Stelle zu beachten, dass die

Ausdifferenzierung von Diskriminierungsachsen unter den

Teilnehmer_innen zu einer problematischen Diskussion

darüber führen könnte, welche Diskriminierungserfah-

rungen denn nun schlimmer als andere seien.

KOOPERATION, AUSTAUSCH UND NETZ-
WERKBILDUNG ALS PERSPEKTIVE

Die Bereitschaft und offene Haltung aller am Workshop

beteiligten Personen (Teamer_innen, Hauptamtliche und

Referent_innen), sich phasenweise als gemeinsam

Lernende zu verstehen, ermöglichte es, sich mit den

unterschiedlichen theoretischen Herangehensweisen

und Ansätzen für eine interkulturelle und rassismus-

kritische Bildung gewinnbringend zu beschäftigen.

Auch das Selbstverständnis der Ansätze als „suchen-

de Bewegungen“ oder „Open Source Projekt“ unter-

stützt die gemeinsame produktive Weiterentwick-

lung. Der Blick über den „eigenen Tellerrand“ wurde

durch die Kooperation, den Austausch und die ge-

meinsamen Gespräche der verschiedenen Part-

ner_innen und Multiplikator_innengruppen möglich, die

in diesem Feld aktiv sind. Die sowohl inner- als auch

außerverbandliche Zusammenarbeit kann auch für die

zukünftige Weiterarbeit Orientierung geben, da auf die-

se Weise sowohl Netzwerkbildung angeschoben als

auch einer interprofessionellen Zusammenarbeit von

Partner_innen aus unterschiedlichsten Kontexten

der Weg geebnet wird.

Bei der Vorstellung und Diskussion der Konzepte wur-

de deutlich, dass es nicht darum geht, verschiedene An-

sätze „gegeneinander auszuspielen“ und miteinander zu

konfrontieren, um zu bewerten, welches denn nun der bes-

sere Ansatz sei, sondern dass es vielmehr im gemeinsa-

men Interesse ist, aus unterschiedlichen Blickwinkeln her-

aus gezielt Einschätzungen zur Relevanz für Zielgruppen

und bildungspraktische Inhalte zu formulieren. In diesem

Sinne konnten die Präsentationen und Diskussionen der

Ansätze zur Bereicherung und Beförderung der Weiter-

entwicklung der politischen Jugendbildung beitragen.

Gleichzeitig wurde von Teilnehmer_innen mehrfach an-

gemerkt, dass die vorgestellten Ansätze nicht an jedem

Ort, zu jedem Thema und mit jeder Gruppe um- und ein-

setzbar seien. Denn in allen Ansätzen würden auch Di-

lemmata deutlich und lauerten nach Einschätzung der Teil-

nehmer_innen Gefahren und Beschränkungen, die es zu

bearbeiten und zu bedenken gelte.

Für die politische Bildungsarbeit mit Jugendlichen zeigten

die vorgestellten Ansätze jedoch viele Impuls gebende

Aspekte auf. Es sei weniger die Verwendung des jeweili-

gen „reinen“ Ansatzes, sondern vielmehr das bedarfs-, si-

tuations-, themen- und gruppenbezogene Herauslösen ein-

zelner Elemente, das Ergänzen und Mischen theoretischer

und methodischer Aspekte, die die jeweiligen sozialen und

politischen Themen berücksichtigen und der Lebenswelt

und den Erfahrungen konkreter Teilnehmender an Ver-

anstaltungen unserer politischen Jugendbildung gerecht

werden. 

Die inhaltlichen Aspekte einer konsequenten Einbindung

gesellschaftspolitischer Perspektiven (z.B. in Form von Ras-

sismuskritik), eines Ansatzes von Intersektionalität (z.B.

in Form eines Diversitätsbewusstseins), einer Vision von

sozialer Gerechtigkeit (in einem weiten Verständnis), der

Gedanken von Empowerment und Selbstreflexion (ver-
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bunden mit solidarischer Unterstützung bzw. Privile-

gienabgabe) und der Wahrnehmung von Irritationen als

Chance (zur Reflexion und Veränderung dominanter Vor-

stellungen) können dabei als mögliche Standards oder Her-

ausforderungen für die Weiterentwicklung der Bil-

dungsarbeit gelten.

Perspektivisch formulierten die Workshop-Teilneh-

mer_innen weiter führende Fragestellungen und Hand-

lungsbedarfe in der Auseinandersetzung mit der Thema-

tik. So habe der Workshop neugierig auf (methodische)

Ansätze der Selbstreflexion gemacht, darauf, sich stärker

mit der Teamer_innen-Rolle zu befassen und individuel-

les Erleben zu kontextualisieren, aber auch, sich intensi-

ver mit den Ansätzen weiter zu beschäftigen und diese

stärker im Hinblick auf ihre Anwendung und praktische

Einsetzbarkeit zu beleuchten.

Als gemeinsame Vorhaben von Teamer_innen, Fach-

gruppe und ARBEIT UND LEBEN als Einrichtung wur-

de formuliert, weiterhin aktiv auf Akteur_innen zuzuge-

hen, z. B. im Sinne einer Netzwerkbildung, sowie die In-



halte und Impulse des Workshops verstärkt in die poli-

tischen Bildung Eingang finden zu lassen. Es wird angestrebt

weitere Teamer_innen-Fortbildungen und Workshops

durchzuführen, Strategien und Formen der Begleitung für

anstehende Aufgaben der Teamer_innen zu entwickeln,

bei verschiedenen Thematiken auf gemischte Teams hin-

sichtlich der Themen zu achten, verstärkt auf personel-

le Vielfalt in Teamer_innen-Arbeitskreise Wert zu legen.

Schließlich soll es auch weiterhin darum gehen die Aus-

einandersetzung mit der eigenen pädagogischen und pro-

fessionellen Rolle zu fördern und weitere Foren für die

Auseinandersetzung zwischen Hauptamtlichen, Neben-

amtlichen, Ehrenamtlichen und mit Partner_innen im Ar-

beitsfeld, die anderen Einrichtungen oder Gruppierungen

angehören, zu schaffen. 

Die in den Präsentationen und Diskussionen herausge-

arbeiteten Aspekte lassen sich als Kriterien und Leitlini-

en für die Weiterentwicklung pädagogischer Konzepte ver-

stehen. Die Übersetzung der theoretisch geprägten Im-

pulse auf die konkrete päda-gogische Praxis – auch in Form

einer Entwicklung von neuen Seminarangeboten und Pro-

jektideen – stellt sicherlich eine große Herausforderung

dar, die es im Anschluss an diese Dokumentation anzu-

gehen gilt.

Fachgruppe Interkulturelle Bildung – Migration – Europa

im Bundesarbeitskreis ARBEIT UND LEBEN

Willi Derbogen, Jean-Daniel Mitton, Jens Schmidt, 

Heike Wendorf, Elke Wilhelm

ANMERKUNGEN

1 Unter Intersektionalität wird die Analyse der Verwobenheit und

des Zusammenwirkens verschiedener Differenzkategorien

(z.B. Geschlecht, sexuelle Orientierung, Klasse, Ethnizität, Alter,

Gesundheit) sowie unterschiedlicher Dimensionen sozialer Un-
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(2009): Intersektionalität. Zur Analyse sozialer Ungleich-heiten.

Bielefeld.
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für Kinder und Jugendliche. Vernachlässigte Aspekte und Pro-

blematische Verkürzungen im Integrationsdiskurs, abrufbar
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3 Vgl. zum Begriff des „Othering“ (bzw. des „Anderns“) Kalpaka,

Annita (2009): Institutionelle Diskriminierung im Blick – Von der
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